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Anleitungen, damit ein Journalist am Ende etwas mehr in der Ta-
sche hat. Es geht einfacher, als viele denken.

Mirjam Büttner spricht in ihrem Artikel „Immer die Uhr im Blick“ 
ein Problem vieler Kreativer an: Man hat die Zeit nicht im Auge. 
Denn Flexibilität kann Fluch und Segen zugleich sein. Durch die oft 
verteilten beruflichen Zeiten und den finanziellen Druck der Selb-
ständigkeit häuft sich schnell jede Menge Arbeitszeit an. Dabei ver-
helfen schon einfache Tricks dazu, die Freiberuflichkeit zielführen-
der und effizienter zu gestalten, sodass unterm Strich mehr Geld 
und Freizeit übrig bleibt.

Zum Schluss möchten wir Ihnen unseren neuen Pressesprecher 
vorstellen. Seit Ende letzten Jahres verstärkt Christian Laufkötter das 
Team des Journalistenzentrum Deutschland. Er arbeitet seit 1990 
als Journalist für verschiedene Medien im Print- und Hörfunkbe-
reich. Neben der Steuerung der Presseaktivitäten übernimmt er zu-
sätzlich die Chefredaktion jenes Medienmagazins, das Sie gerade in 
den Händen halten oder am Bildschirm studieren.

Alles Weitere wie immer im Heft.

Ihre Redaktion des journalistenblatt

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
starker Tobak oder schlau hinterfragt? Bilden Sie sich Ihre eigene 
Meinung, wenn Stefan Niggemeier die Thesen der Verlegerver-
bände zum Thema Leistungsschutzrecht kritisiert. Dahinter steckt 
unter anderem die Frage, ob wir als Urheber von Presseerzeugnis-
sen bei der Zweit- und Mehrfachverwertung zu wenig erhalten und 
ob unsere Verlagshäuser zu viel für sich fordern. DPV und bdfj leh-
nen das seinerzeit vereinbarte Leistungsschutzrecht ab. Es wird sei-
nem Namen nicht gerecht.

Eine erfreulichere Entwicklung nimmt die Bereitschaft der Nut-
zer, direkt für journalistische Inhalte im Internet zu bezahlen. Eine 
Studie von Bitkom spricht von stattlichen 36 Prozent der Online-
User, die dazu bereit sind. Wer noch nicht auf diesen Zug aufge-
sprungen ist und sein Handwerk immer noch für Gotteslohn 
entrichtet, sollte umdenken und sich die erfolgreichen Modelle ge-
nauer ansehen. Denn hier ist weiterhin eine positive Entwicklung 
wünschenswert. Abrechnungsmodelle haben sich in der Breite 
eben doch noch nicht durchgesetzt.

Steuerthemen sind grundsätzlich unangenehm und immer 
staubtrocken? Man liest ungern die Ergüsse zu dem Thema. Dabei 
verpacken unsere Autoren ihre Empfehlungen in mundgerechte 
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Die zwölf besten Lügen 
der Verlegerbroschüre  
zum Leistungsschutzrecht

VON STEFAN NIGGEMEIER

Seit Jahren kämpfen deutsche Zeitungs- und Zeitschriftenverlage darum, einen Teil der Erlöse 
von Suchmaschinen wie Google zu bekommen. Die klassische Anzeige von kurzen Textaus-
schnitten aus den Suchergebnissen, die sogenannten „Snippets“, soll genehmigungspflichtig 
sein – also: nur gegen Geld erlaubt werden.

Stefan Niggemeier  
gründete zusammen  
mit Boris Rosenkranz die 
Plattform Übermedien
Foto: Bernd Lammel
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Die Verlage haben erreicht, dass 
sie 2013 ein eigenes Leistungs-
schutzrecht bekamen – aber 

Geld fließt praktisch keines. Wie genau der 
Wortlaut des Gesetzes zu interpretieren 
ist, ist umstritten. Die VG Media, die von 
den Verlagen Madsack und Springer do-
minierte Verwertungsgesellschaft, hat sich 
mit ihrer Interpretation der Rechtslage bei 
Gerichten und Ämtern bisher nicht durch-
setzen können.

Nun hoffen die Verlage, auf europäi-
scher Ebene ein Leistungsschutzrecht zu 
erstreiten. Die EU-Kommission hat Ende 
März 2016 eine Konsultation über die Rolle 
der Verleger in der urheberrechtlichen 
Wertschöpfungskette gestartet.

Dafür haben die Verleger freundlicher-
weise eine Broschüre mit den „wichtigs-
ten Argumenten, Fakten und Hintergrün-
den“ in Form von Fragen und Antworten 
zusammengestellt. Sie gibt sich nüchtern 
und sachlich. Aber das täuscht.

„Die Verlage schaffen durch ihre Ar-
beit die organisatorischen, techni-
schen und unternehmerischen Vor
aussetzungen für den Erhalt einer 
vielfältigen Presselandschaft. Um zu 
gewährleisten, dass die Verlage diese 
wichtige Funktion auch in Zeiten der 
Digitalisierung wahrnehmen können, 
wurde das Presse-LSR zum 1. August 
2013 eingeführt. Das bestehende 
Recht hat den Verlagen für die Nut-
zung ihrer Presseerzeugnisse im In-
ternet bislang keinen ausreichenden 
Schutz geboten. Presseerzeugnisse 
oder Teile hiervon konnten beliebig 
genutzt und vervielfältigt werden, 
ohne den Erbringer der verlegeri-
schen Leistung um vorherige Erlaub-
nis zu fragen.“

Der letzte Satz ist Humbug. Natürlich 
konnte man auch bisher schon nicht ein-
fach Zeitungen oder Artikel beliebig nut-
zen oder vervielfältigen. Durch das Urhe-
berrecht waren die Verlage schon immer 
vor Ausbeutung und Piraterie geschützt. 
Sie profitieren in vollem Umfang von den 
Rechten, die sie ihren Journalisten vertrag-
lich abknöpfen.

„Viele Nutzer lesen häufig nur noch 
die Ergebnisseite der Suchmaschine, 
wenn sie sich über ein bestimmtes

Thema informieren wollen, und kli-
cken gar nicht mehr auf das digitale 
Verlagsangebot. Den Verlagen ge-
hen damit immense Reichweiten und 
Werbeeinnahmen verloren.“

Das ist eine unbelegte Behauptung und 
offensichtlich unwahr. Wenn das so wäre, 
würden die Verlage dann alles daranset-
zen, besonders prominent gelistet und be-
sonders häufig in den Suchdiensten ge-
funden zu werden? Sie geben Millionen 
für Suchmaschinenoptimierung aus.

„Es ist der ausdrückliche Wille des 
Gesetzgebers, es [mit dem Leistungs-
schutzrecht] den Verlagen zu ermög-
lichen, für jede Nutzung eine ange-
messene Vergütung zu verlangen.“

Nein, nicht für jede Nutzung. Sondern nur 
für Nutzungen von bestimmten Bestand-
teilen, die nicht definiert sind. Der Gesetz-
geber hat es bewusst offengelassen, ob 
die heute übliche Praxis, wie die Suchma-
schinen Ergebnisse von Online-Medien 
anzeigen, unter das Leistungsschutzrecht 
fallen soll oder nicht.

„Eine Besonderheit des Presseleis-
tungsschutzrechts ist der Beteili-
gungsanspruch der Urheber. In § 87h 
Urheberrechtsgesetz heißt es: ‚Der 
Urheber ist an einer Vergütung an-
gemessen zu beteiligen‘. Das Presse-
LSR honoriert damit nicht nur die 
Leistung der Verlage, sondern sorgt 
zusätzlich für eine angemessene Be-
teiligung der Urheber, Journalisten 
und freien Redakteure an der Vergü-
tung für die Nutzung von Presseer-
zeugnissen im Internet.“

Verlagsnahe Juristen haben unmittelbar  
nach dem Inkrafttreten des Leistungs-
schutzrechts in Fachpublikationen erläu-
tert, dass diese Beteiligung ihrer Ansicht 
nach zumeist gegen Null gehen wird. 
Die Journalistenverbände gehören mitt-
lerweile zu den schärfsten Gegnern des 
Leistungsschutzrechtes. Verbände wie die 
Freischreiber und der Deutsche Journa-
listenverband verlangen dessen Abschaf-
fung. (A. d. R.: Gleiches gilt für den DPV und 
den bdfj.).

„Seit der Einführung des Presse-
LSR bieten zum Beispiel bereits 
über 100 Verlage Bezahlinhalte im 
Netz an und stoßen damit auf posi-
tive Resonanz bei ihren Lesern. Das 
Presse-LSR stellt sicher, dass diese 
Bezahlschranken durch News-Ag-
gregatoren nicht unterlaufen wer-
den. Presseverlage sind dadurch 
auch weniger vom konjunkturanfäl-
ligen Werbemarkt abhängig.“

Unsinn. Suchtechnologien können Paid 
Content, der hinter Paywalls angeboten 
wird, gar nicht indexieren. Und das Leis-
tungsschutzrecht schafft keinen neuen 
Markt, kein Geschäftsmodell und keine 
neue Finanzierungsquelle für Online-Jour-
nalismus. Es soll bewirken, dass für etwas, 
was bislang selbstverständlich zulässig war 
– Suchergebnisse anzuzeigen – nun Rechte 
geklärt und Lizenzen gezahlt werden müs-
sen. Solche Zahlungen wird es aber nicht 
geben. Die großen Anbieter haben schon 
deutlich gemacht, was passieren wird, 
wenn Verlage auf diesem Recht bestehen: 
Ihre Inhalte werden entweder in den Such-
maschinen gar nicht mehr angezeigt oder 
nur noch eingeschränkt in einer Form, die 
nicht unter das Leistungsschutzrecht fällt 
(zum Beispiel nur noch als ein schlichter Hy-
perlink). Im Extremfall werden die Ange-
bote von der Verfügbarkeit in den Ländern, 
in denen diese Regelungen gelten, ausge-
schlossen – das ist in Spanien passiert.

„Die VG Media vertritt schon heute 
einen großen Teil der deutschen 
Verlage (…) Allerdings sind mit der 
Durchsetzung eines neuen Rechts 
zunächst Kosten und Risiken verbun-
den, die einige Presseverlage im der-
zeitigen Transformationsprozess un-
ter Umständen scheuen.“

Dass das der Grund ist, stimmt nicht. Viele 
renommierte Fach- und Publikumsverlage 
haben von vornherein öffentlich bekundet, 
dass sie das Leistungsschutzrecht nicht in 
Anspruch nehmen wollen.

„‚Einzelne Wörter‘ und ‚kleinste Text-
ausschnitte‘ sind vom Presse-LSR 
ausgenommen. Solche unbestimm-
ten Rechtsbegriffe sind in unse-
rer Rechtsordnung üblich und fin-
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den sich nicht nur im Urheberrecht 
(…) Die hier in Frage stehenden un-
bestimmten Rechtsbegriffe ‚einzel-
nen Wörter‘ und ‚kleinsten Text-
ausschnitte‘ hat die Schiedsstelle in 
ihrer Entscheidung vom 24. Septem-
ber 2015 dahingehend konkretisiert, 
dass eine Darstellung von bis zu sie-
ben Worten (zzgl. Suchbegriff/e) 
nicht vom Presse-LSR erfasst ist.“

Nein: Die Schiedsstelle hat zwar empfohlen, 
diesen Aspekt so zu handhaben. Die Ent-
scheidung wurde aber von beiden Seiten 
nicht akzeptiert.

„Eine unabhängige und vielfältige 
Presselandschaft ist in demokrati-
schen Staaten für die Einordnung 
von Informationen und die freie Mei-
nungsbildung unverzichtbar. Dazu 
wird ein Rechtsrahmen benötigt, 
der das geistige Eigentum der Pres-
severleger schützt und es ihnen er-
möglicht, von Verwertern wie Such-
maschinen und News-Aggregatoren 
eine Vergütung zu erhalten. Nur ein 
eigenes Recht schützt Verlage da-
vor, dass die von ihnen geschaffe-
nen Werte ohne Vergütung genutzt 
werden können und die daraus er-
zielten Gewinne allein bei den Ver-
wertern verbleiben.“

Es gab bis 2013 nirgends auf der Welt ein 
solches eigenes Verlegerrecht. Auch heute 
gibt es das nur in Spanien und Deutsch-
land. Konnten Verlage bis 2013/2014 in 
Deutschland und Spanien beziehungs-
weise können sie bis heute nirgends sonst 
auf der Welt rechtssicher operieren? Kön-
nen Verlagsinhalte überall auf der Welt (au-
ßer in Deutschland und Spanien) ohne Ver-
gütung genutzt werden?

„Google nutzt seinen überragen-
den Marktanteil von über 94 % auf 
dem Markt für Suchmaschinen dazu 
aus, das Presse-LSR zu unterlau-
fen. Wegen der marktbeherrschen-
den Stellung konnte Google von 
den Presseverlagen in der VG Me-
dia Gratiseinwilligungen zur unent-
geltlichen Verwendung von Textaus-
schnitten in den eigenen Diensten 
erzwingen. Den Verlagen, die auf 

die Durchsetzung ihres vom deut-
schen Gesetzgeber gewährten Leis-
tungsschutzrechtes bestehen, droht 
Google mit einer eingeschränkten 
Darstellung in den verschiedenen 
Google-Diensten.“

Ähm … Aber gerade die nicht einge-
schränkte Darstellung soll doch nach Dar-
stellung der VG Media so große Schäden für 
die Inanspruchnahme, Reichweite und Wer-
beeinnahmen für die Verleger nach sich 
ziehen?

„Da Google aufgrund seines Markt-
anteils über die Auffindbarkeit 
der Verlagserzeugnisse im Inter-
net entscheidet, entstehen schwer-
wiegende Wettbewerbsnachteile 
für diejenigen Verlage, die auf der 
Durchsetzung ihres Leistungs-
schutzrechts bestehen, gegenüber 
den Verlagen, die eingeschüchtert 
durch Googles Drohungen darauf 
verzichten.“

Es gibt keine Drohungen, sondern ein An-
gebot: Es gibt die volle Verlinkung mit den 
Snippets ohne zusätzliche Bezahlung. Wer 
hierfür auch noch bezahlt werden will, wird 
nur noch eingeschränkt angezeigt. Dass die 
Verlage, die Google die übliche Verlinkung 
mit Snippets erlauben, das nur tun, weil sie 
„eingeschüchtert“ wurden, und nicht, weil 
sie es für sinnvoll halten, ist eine bloße pole-
mische Behauptung.

„Das Bundeskartellamt ist bei der 
Anwendung und Durchsetzung des 
deutschen Kartellrechts gegenüber 
international agierenden Internet
unternehmen bisher sehr zurückhal-
tend. Eine von den Verlagen und der 
VG Media angestrengte Prüfung des 
Marktverhaltens von Google im Zu-
sammenhang mit der Einführung des 
Presse-LSR vor dem Bundeskartell-
amt blieb daher zunächst ergebnis-
los.“

Das Bundeskartellamt weigert sich ledig-
lich, das Kartellrecht wegen der Wünsche 
der Großverlage ad absurdum zu führen. 
Die Verlage verlangen, dass ein Marktteil-
nehmer (Google) einem anderen Markt-
teilnehmer nicht nur eine kostenlose Leis-
tung (Suchservice) erbringt, sondern sie 
auch noch so erbringt, dass hierdurch Zah-
lungsverpflichtungen zugunsten der „Be-
schenkten“ nach dem Leistungsschutzrecht 
ausgelöst werden. Obwohl der andere 
Marktteilnehmer (Verlage) massiv von des-
sen Services profitiert und alles daransetzt, 
hiervon möglichst weitgehend zu profitie-
ren. Das Bundeskartellamt hat relativ klar 
zum Ausdruck gebracht, für wie absurd es 
dieses Ansinnen hält.

[Mit dieser Broschüre] „wollen die Pres-
severleger in der VG Media zu einer 
sachlichen Debatte um verlegeri-
sche Schutzrechte auf nationaler 
und europäischer Ebene beitragen.“

Ja, genau.�

Stefan Niggemeier ist Medienjournalist 
und Gründer von BILDblog. Er arbeitete 
unter anderem für den Spiegel, Krautre­
porter, FAZ, Süddeutsche Zeitung und 
Die Zeit und gründete zusammen mit 
Boris Rosenkranz die Plattform Über­
medien. Er erhielt für seine journalistische 
Arbeit zwei Mal den Grimme-Online-
Award, den Leuchttum-Sonderpreis von 
Netzwerk Recherche und viele weitere 
Auszeichnungen. Seit 2016 ist er Kolumnist 
bei Radio Eins des rbb in Berlin.

Mitarbeit: Till Kreutzer. Der Rechtsan­
walt und Urheberrechtsexperte ist Initiator 
der Initiative gegen ein Leistungsschutz­
recht (IGEL), die unter anderem auch von 
Google unterstützt wird. 
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Immer noch nervös - 

aber in Sicherheit!
Ich habe wieder angefangen zu arbeiten!

Aleksei Bobrovnikov, Journalist aus Kiew, Ukraine
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ren (49,9 Prozent). In unserer Stichprobe 
publizieren Themenblogger vor allem zu 
folgenden Bereichen: Kultur und Medien 
(40,2  Prozent) sowie Technik/Computer/
Internet (33,0 Prozent). 

43,9 Prozent der Blogger veröffentlichen 
mehrmals pro Woche einen Beitrag, insge-
samt 63 Prozent posten mindestens ein-
mal pro Woche. Dabei beträgt der Zeitauf-
wand für das Bloggen durchschnittlich gut 
neun Stunden pro Woche, bei erheblicher 
Schwankungsbreite. Die Hälfte der Befrag-
ten nimmt sich zwischen zwei und 12 Stun-
den Zeit, jeweils ein Viertel liegt darunter 
oder darüber. Den größten Anteil dieser Zeit 
(46,2 Prozent) widmen sich die Blogger der 
Erstellung von Inhalten. Auf Recherche ent-
fallen 28,3 Prozent des Zeitbudgets, auf Ver-
marktung 11,9 und auf die technische Be-
treuung 10,9 Prozent.

Es ist bemerkenswert, dass nahezu alle 
Themenblogger (95,8 Prozent) im Rahmen 
ihrer Tätigkeit recherchieren. Die wichtigste 
Recherchequelle stellen Internetquellen, ins-
besondere andere Blogs, dar. Außerdem 
haben persönliche Gespräche (online und 
offline) eine hohe Bedeutung. Die Offline-
Angebote der klassischen Massenmedien 
wie Tageszeitungen, Fernsehen und Radio 
sind hingegen weniger wichtig. 

Fast alle Themenblogger (97,8 Prozent) 
ergreifen Maßnahmen zur Verbreitung und 
Steigerung der Bekanntheit ihres bezie-
hungsweise ihrer Blogs. Die von den meis-
ten Bloggern genutzten Kanäle sind dabei 
soziale Netzwerkseiten (82,2 Prozent) so-

Inhalt und Ziele
Es gibt eine unüberschaubare Anzahl an 
Blogs. Allein bei der Plattform Tumblr – nur 
einer von zahlreichen Plattformbetreibern – 
waren im April 2014 weltweit bereits 182,5 
Millionen erfasst (Tumblr, 2014). Die genaue 
Anzahl deutscher Blogs ist nicht feststellbar, 
da kein Gesamtverzeichnis existiert und 
ständig neue Blogs entstehen beziehungs-
weise verschwinden – ohne dass diese je-
doch unbedingt gelöscht würden. Das Me-
dium „Blog“ zeichnet sich zudem durch 
eine Vielzahl an Erscheinungsformen aus. 
Allgemein können drei Arten beziehungs-
weise Typen von Blogs unterschieden wer-
den (Beck, 2008): 1. persönliche Tagebücher, 
2. nicht-persönliche Themenblogs und 3. 
Corporate Blogs, die von Akteuren in Wirt-
schaftsunternehmen, Verbänden und poli-
tischen Organisationen betrieben werden.

Um mehr über die Tätigkeiten als Blog-
ger, ihr Selbstverständnis und ihre Ansich-
ten zum Verhältnis von Blogs und Jour-
nalismus zu erfahren, haben wir eine 
Online-Umfrage unter Bloggern durchge-
führt. Im Detail werden in diesem Beitrag 
vor allem Ergebnisse vorgestellt, die sich 
mit den Merkmalen und Vorstellungen 
von Themenbloggern befassen. Themen-
blogger sind besonders interessant, weil 
sie durch ihre Fokussierung auf bestimmte 
Themenfelder und ihre an den Journalis-
mus angelehnte Arbeitsweise gewisser-
maßen fachjournalistisch tätig sind und in 
ihrem Ressort die medienvermittelte öffent-
liche Kommunikation bereichern können. 

Methodische Umsetzung
Die Erhebung wurde im Februar 2014 als 
standardisierte Online-Befragung durch-
geführt. Insgesamt wurden 2 478 Themen
blogger recherchiert und per E-Mail zur 
Teilnahme eingeladen. 535 Teilnehmer 
schlossen die Befragung ab, davon waren 
515 Datensätze auswertbar. Die Stichpro-
bengröße fällt mit n = 403 kleiner aus, da 
sich einige der befragten Blogger selbst 
nicht als Themenblogger bezeichneten. Im 
Anschluss an die Erhebung wurden die per-
sönlichen Daten gelöscht.

Stichprobenbeschreibung
Die Blogger in der Stichprobe sind über-
wiegend männlich (71,7 Prozent) und im 
Durchschnitt 37,7 Jahre alt. Die formale 
Bildung der Themenblogger ist ausge-
sprochen hoch: Über die Hälfte der Be-
fragten besitzt einen Hochschulabschluss. 
Die meisten der befragten Blogger haben 
keinen journalistischen Hintergrund; nur 
8,4  Prozent gaben an, dass sie über eine 
journalistische Ausbildung verfügen. Der 
Großteil (71,2 Prozent) hat – abgesehen von 
der Tätigkeit als Blogger – noch nie als Jour-
nalist gearbeitet. 

Charakterisierung der  
Bloggertätigkeit

Die meisten Blogger (71,5 Prozent) be-
treiben mehr als nur ein einziges Blog. Im 
Durchschnitt führen die Befragten 3,1 Blogs. 
Sie betreiben diese Blogs allein (93,1 Pro-
zent), oft auch in Kooperation mit ande-

VON MICHAEL SCHENK, JULIA NIEMANN UND ANJA BRIEHL

Die Bedeutung von Blogs hat als Teil der Medien in den letzten Jahren erheblich zugenommen, wissenschaft-
lich fundierte Erkenntnisse in diesem Bereich liegen bislang aber kaum vor. Wie lässt sich die Arbeit von Bloggern 
kennzeichnen? Welche Rollenbilder und Qualitätsstandards haben sie, und wie sehen Blogger das Verhältnis zum 
Journalismus? Diese und andere Fragen standen im Vordergrund einer vom Deutschen Fachjournalisten-Verband 
AG beauftragten Studie der Universität Hohenheim. Die Ergebnisse basieren auf einer Erhebung unter Themen-
bloggern im deutschsprachigen Raum. 

 Das Selbstverständnis von  
 Themenbloggern und ihr  
 Verhältnis zum Journalismus 
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wie Blogverzeichnisse und Twitter (jeweils 
75,1  Prozent). 62,9 Prozent machen über 
Kommentare in anderen Blogs auf das ei-
gene Angebot aufmerksam, 30,2 Prozent 
verfassen Gastbeiträge in anderen Blogs.

Die Leseranzahl der Themenblogs 
schwankt stark (Minimum = 5; Maximum = 
2 Millionen pro Monat). Der Median liegt bei 
1 000 Lesern. Themenblogger, die die Kom-
mentarfunktion freigeschaltet haben, er-
halten im Durchschnitt etwas mehr als drei 
Kommentare auf ihre Posts; auch hier variie-
ren die Einzelangaben stark.

Fast drei Viertel der befragten Themen
blogger (74,2 Prozent) erzielen Einnahmen 
durch ihre Bloggertätigkeit. Sie erwirtschaf-
ten im Mittel etwa 523 Euro pro Monat. 
Nur 11,9 Prozent der Blogger, die Einnah-
men erwirtschaften, erzielen Gewinne von 
1.000 Euro oder mehr. Das entspricht 7,9 Pro-
zent der Gesamtstichprobe. Die am häufigs-
ten genannten Einnahmequellen sind Wer-
bung und Affiliate Marketing.*

Selbstverständnis von  
Themenbloggern und ihr Verhältnis 
zum Journalismus

Um etwas über das  Selbstbild von Blog-
gern herauszufinden, haben wir eine Skala 
zum journalistischen Rollenselbstverständ-
nis angepasst und den Bloggern vorgelegt 
(vgl. Malik & Scholl, 2009). Diese gliedert 
sich in drei übergeordnete Rollenbilder: (1) 
Information und Vermittlung, (2) Kritik und 
Kontrolle und (3) Service und Unterhaltung.

In Abbildung 1 sind die Aussagen zum 
Rollenselbstverständnis Information und 
Vermittlung dargestellt. Im Rahmen die-
ser Rolle wollen Themenblogger komplexe 
Sachverhalte erklären und ihr Publikum neu-
tral, präzise und schnell informieren. Es ist je-
doch weniger ein Ziel von Themenbloggern, 
dabei ein möglichst breites Publikum anzu-
sprechen.

Abbildung 2 zeigt das Verständnis von 
Kritik und Kontrolle. Die Aussagen innerhalb 
dieses Rollenselbstbildes werden kontrovers 
bewertet. Das Item mit dem höchsten Ska-
lenwert (Sachverhalte beobachten und da-
rüber berichten) lässt nicht unbedingt dar-
auf schließen, dass Themenblogger eine 
Kontrollfunktion einnehmen möchten; viel-
mehr geht es ihnen eventuell um die neu-
trale Informationsvermittlung. Im Rahmen 
des Selbstbildes Kritik und Kontrolle ist es für 
die Themenblogger durchschnittlich wich-
tig, Sachverhalte zu interpretieren und die 
öffentliche Diskussion über Themen anzure-
gen. Die politische Agenda zu beeinflussen 

oder Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu 
kontrollieren entspricht hingegen nicht dem 
Selbstverständnis von Themenbloggern. 
Von den drei oben skizzierten Rollenbildern 
ist das Selbstbild Kritik und Kontrolle bei 
Themenbloggern insgesamt am schwächs-
ten ausgeprägt.

In Abbildung 3 sind die Aussagen zum 
Rollenselbstverständnis Service und Unter-
haltung dargestellt. In diesem Rollenbild 
finden wir die höchste Zustimmung: The-
menblogger sehen sich als Unterhalter und 

Trendsetter, die ihrem Publikum persönliche 
Empfehlungen und Hilfestellungen bieten. 
Sie wollen neue Trends aufzeigen und ihre 
Ideen vermitteln. Dabei geben sie ihren Le-
sern Ratschläge und lassen ihre persönliche 
Meinung einfließen. Themenblogger wei-
sen in überdurchschnittlicher Weise Eigen-
schaften von Meinungsführern auf.

Themenblogger legen hohe Standards 
an ihre eigene Arbeit an. Bei der Erhebung 
dieser Aussage wurde ein Fragebogen von 
Wyss (2002) genutzt, der um blogspezi

 

Abbildung 1: Rollenselbstverständnis Information und Vermittlung

... um komplexe Sachverhalte zu erklären  
und zu vermitteln.

... um Sachverhalte zu beobachten  
und darüber zu berichten. 

... um neue Trends aufzuzeigen und neue Ideen  
zu vermitteln.

Ich blogge,...

Ich blogge,...

Ich blogge,...

3,34

3,36
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2,47

3,0
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sehr wichtig

n = 395

ist mir
sehr wichtig
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1
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3
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... um das Publikum möglichst neutral  
und präzise zu informieren.

... um Sachverhalte für das Publikum zu interpretieren.

... um Lebenshilfe für das Publikum zu bieten,  
also als Ratgeber zu dienen.

... um dem Publikum möglichst schnell Informationen  
zu vermitteln.

... um Kritik an Missständen zu üben.

... um die Diskussion über wichtige Themen anzuregen.

... um dem Publikum eigene Ansichten zu präsentieren.

... um die Realität genauso abzubilden,  
wie sie ist.

... um die politische Tagesordnung zu beeinflussen und 
Themen auf die politische Agenda zu setzen. 

... um dem Publikum Unterhaltung und Entspannung  
zu bieten.

... um mich auf Nachrichten zu konzentrieren, die für ein
möglichst breites Publikum interessant sind.

... um die Bereiche Politik, Wirtschaft und Gesellschaft  
zu kontrollieren. 

...um positive Ideale zu vermitteln.

Abbildung 2: Rollenselbstverständnis Kritik und Kontrolle

Abbildung 3: Rollenselbstverständnis Service und Unterhaltung

3,56

3,45

3,21

2,8

2,18
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fische Qualitäten ergänzt wurde. Eine Fak-
torenanalyse zeigte zwei Dimensionen auf: 
erstens die journalistische Qualität, die Ob-
jektivität, Relevanz, Richtigkeit und Aktua-
lität umfasst, und zweitens die Beziehung 
zum Publikum. Beide Dimensionen werden 
von den Themenbloggern als sehr wichtig 
erachtet. Tatsächlich ist die journalistische 
Qualität (M = 3,92) für Themenblogger so-
gar noch bedeutender als die Beziehung zu 
ihren Lesern (M = 3,64).

Abschließend wurden Blogger zum 
Verhältnis von Blogs und Journalismus be-
fragt. Bei der Erhebung haben wir uns an 
Items von Neuberger, Nuernbergk und 
Rischke (2009) orientiert. Tabelle 1 zeigt die 
Ergebnisse.

Die größte Zustimmung fand die Aus-
sage, dass Blogs eine neue/andere Art des 
Journalismus sind. In den danach folgen-
den Statements manifestiert sich die ge-
genseitige Inspiration von Blogs und Jour-
nalismus: Einerseits glauben Blogger, dass 
Journalisten Themen aus der Blogosphäre 
ziehen, andererseits werden auch sie selbst 
von journalistischen Produkten inspiriert. 
Die Analyse zeigt aber auch, dass es aus 
Sicht der Blogger ein Spannungsverhält-
nis zwischen Bloggern und Journalisten 
gibt: Blogger fühlen sich tendenziell vom 
Journalismus kritisiert; dass Blogger ihrer-
seits den Journalismus kritisieren, das wird 
hingegen kaum bestätigt. Es gibt durch-
aus Blogger, die die Konkurrenz zwischen 
Blogs und Journalismus betonen und/oder 
die Überlegenheit von Blogs hervorheben, 
auch wenn diese Aussagen insgesamt ge-
ringere Mittelwerte erreichen. Die inte

grative Perspektive, bei der alle (Themen-)
Blogs dem Journalismus zugeordnet wer-
den, ist verbreiteter als das Konkurrenzver-
hältnis.

Fazit
Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass The-
menblogger, die nicht-persönliche Blogs 
betreiben, sich an den Standards des Qua-
litätsjournalismus orientieren. Ihr Selbstver-
ständnis ähnelt journalistischen Rollenbil-
dern, wie sie sich beispielsweise auch bei 
Onlinejournalisten finden. Themenblog-
gern ist die Informationsvermittlung wich-
tig: Sie wollen Sachverhalte beobachten, 
erklären und interpretieren, das Publikum 
möglichst neutral informieren und die Dis-
kussion über (ihnen) wichtige Themen an-
regen. Darüber hinaus möchten sie neue 
Trends und Ideen vermitteln, dazu eigene 
Ansichten präsentieren und ihren Lesern als 
Ratgeber dienen. Kritik an Missständen und 
die Kontrolle von Politik, Wirtschaft und Ge-
sellschaft sind ihnen weniger wichtig. 

Das Verhältnis von Blogs und Journalis-
mus ist aus Sicht der befragten Blogger ei-
nerseits gegenseitig inspirierend, anderer-
seits werden auch Spannungen zwischen 
Bloggern und Journalisten erkennbar, die 
auf ein Konkurrenzverhältnis schließen las-
sen. Alles in allem scheinen aber doch die 
komplementären Aspekte zu überwiegen. 
Die integrative Perspektive, in der (Themen-)
Blogs in die öffentliche Kommunikation und 
den (Fach-)Journalismus einbezogen wer-
den, erweist sich bereits heute als tragreich; 
sie wird in Zukunft eine noch größere Rolle 
spielen.�

Prof. Dr. Dr. habil. Michael Schenk  
ist Professor für Kommunikationswissen­
schaft und Sozialforschung an der 
Universität Hohenheim und leitet dort seit 
1993 die Forschungsstelle für Medienwirt­
schaft und Kommunikationsforschung 
(FMK). Julia Niemann (M. A.) ist dort seit 
2009 wissenschaftliche Mitarbeiterin. Sie 
promoviert zum Thema Privatsphäre und 
Selbstoffenbarung auf sozialen Netzwerk­
plattformen. Anja Briehl (B. Sc.) studiert 
im Masterstudiengang Empirische 
Kommunikationswissenschaft an der 
Universität Hohenheim. Sie ist bereits seit 
2011 als Projektassistentin tätig.
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* �Hinweis der Redaktion: Affiliate-Marketing 
ist die partnerschaftliche Zusammenarbeit 
zwischen einem Verkäufer (engl. merchant) 
und einem Websitebetreiber im Internet  
(engl. affiliate).

Im Rahmen dieser Partnerschaft stellt  
der Websitebetreiber dem Verkäufer 
Werbemöglichkeiten auf seinen Seiten zur 
Verfügung. Diese werden vom Verkäufer 
mit entsprechenden Inhalten wie Banner 
oder Verlinkungen zu Online-Shops gefüllt, 
um die Zielgruppe direkt auf der Partnersite 
anzusprechen. Der Websitebetreiber erhält 
im Gegenzug eine Provision, die sich nach 
verschiedenen Kriterien wie Werbezeitraum, 
pro Tausend Werbeeinblendungen, Klick, 
gewonnenen Kontakt oder eingegangene 
Bestellung richtet.
Quelle: www.onlinemarketing-praxis.de/ 
glossar/affiliate-marketing

n Arithm. Mittel  
(Durchschnitt)

Blogs sind eine neue/andere Art von Journalismus. 402 3,91

Journalismus übernimmt Themen, Meinungen, Fakten und  
Interpretationen aus Blogs.

400 3,45

Blogs übernehmen Themen, Meinungen, Fakten und  
Interpretationen aus dem Journalismus.

400 3,44

Blogs lenken die Aufmerksamkeit auf journalistische Angebote. 401 3,42

Journalismus kritisiert Blogs. 398 3,34

Alle Blogs sind Journalismus. 401 3,15

Journalismus lenkt die Aufmerksamkeit auf Blogs. 402 2,93

Blogs konkurrieren mit dem Journalismus. 400 2,91

Blogs erbringen bessere Leistungen als Journalismus. 402 2,91

Blogs kritisieren den Journalismus. 401 2,70

Abfrage über semantisches Differenzial; 
Zustimmungsskala: 5 = volle Zustimmung zum dargestellten Item, 
1 = Zustimmung zum entgegengesetzten Item

Tabelle 1: Verhältnis von Blogs und Journalismus
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Online-Journalismus: 
Zahlungsbereitschaft steigt
VON MAURICE SHAHD

Die Zahlungsbereitschaft für journalistische Inhalte im Internet steigt. 36 Prozent der Internetnutzer 
geben für Nachrichten oder andere journalistische Inhalte im Internet Geld aus. 

Zum Vergleich: 2015 waren es erst 31 Prozent. Das hat eine 
repräsentative Umfrage unter Internetnutzern ab 14 Jah-
ren im Auftrag des Digitalverbands Bitkom ergeben. In 

der Gruppe der Internetnutzer, die Online-Nachrichten lesen, liegt 
der Anteil sogar bei 48 Prozent (Vorjahr: 40 Prozent). 22 Prozent der 
Internetnutzer zahlen eine monatliche Pauschale, und 20 Prozent 
haben in den letzten zwölf Monaten für einzelne Artikel oder Aus-
gaben Geld ausgegeben. „Ein gutes journalistisches Angebot las-
sen sich die Nutzer auch im Internet etwas kosten“, sagt Bitkom-Vi-
zepräsident Achim Berg. 

„Medienunternehmen brauchen zusätzliche Erlösquellen, um 
die digitale Transformation vorantreiben zu können.“ Wer nicht 
bereit ist, für Nachrichten und ähnliche Inhalte zu bezahlen, führt 
vor allem die große Menge kostenloser Angebote als Grund sei-
ner mangelnden Ausgabebereitschaft an (73 Prozent). Einem Drit-
tel (32 Prozent) sind die Digitalangebote zu teuer. Dagegen halten 
nur noch neun Prozent das Bezahlen im Internet für zu kompliziert. 
Bei einer Bitkom-Befragung im Jahr 2013 waren es noch 32 Prozent, 
seitdem ist dieser Wert kontinuierlich gesunken. 

Trotz einer steigenden Zahlungsbereitschaft haben sich Ab-
rechnungsmodelle für journalistische Inhalte im Internet bei den 

Verlagen noch nicht in der Breite durchgesetzt. Das zeigt eine re-
präsentative Umfrage unter Geschäftsführern und Vorstandsmit-
gliedern von 148 Medienunternehmen im Auftrag des Bitkom. 41 
Prozent der Anbieter journalistischer Inhalte geben an, dass sie Ab-
rechnungsmodelle für journalistischen Content haben. 31 Prozent 
setzen auf das Freemium-Modell, bei dem nur als besonders hoch-
wertig eingestufte Inhalte bezahlt werden müssen. 15 Prozent ha-
ben eine Bezahlschranke (Paywall) für alle Inhalte eingeführt. Sie-
ben Prozent nutzen ein Kontingentmodell, bei dem die kostenlose 
Nutzung mengen- oder zeitmäßig beschränkt ist. Auf der anderen 
Seite sagen 59 Prozent, dass sie sämtliche Inhalte kostenlos anbie-
ten. „Einnahmen aus dem Verkauf digitaler Inhalte sind notwendig, 
um die aufwändige Produktion journalistischer Inhalte für Print- 
und Online-Medien finanzieren zu können“, sagte Berg. Mit Blick auf 
die kommenden Jahre meint fast die Hälfte (49 Prozent) der befrag-
ten Medienunternehmen, dass die Bedeutung digitaler Verkaufs-
erlöse steigen oder sogar stark steigen wird. 46 Prozent erwarten, 
dass Crowdfunding immer wichtiger wird. Dabei wird auf Internet-
plattformen für journalistische Projekte Geld eingesammelt. Mit 77 
Prozent erwarten aber die weitaus meisten Unternehmen ein stei-
gendes Gewicht digitaler Werbung als Erlösquelle. 
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Die Digitalisierung führt dazu, dass Verlage ihre bestehenden 
Angebote laufend anpassen und neue Produkte auf den Markt 
bringen müssen. Unwirtschaftliche Produkte verschwinden früher 
oder später. Aus Sicht der befragten Experten werden Print-For-
mate wie Tageszeitungen, Wochenzeitungen und Zeitschriften in 
kommenden Jahren noch weiter an Bedeutung verlieren. Schon 
seit Jahren sinken die Printauflagen der Tageszeitungen und zahlrei-
cher anderer Print-Titel, weil sich die Menschen zunehmend im In-
ternet informieren. „Online-Medien, Video-Streaming-Dienste und 
Internet-Radio werden in den nächsten Jahren weiter an Bedeu-
tung gewinnen“, sagte Berg. Bei den Online-Medien gehen 71 Pro-
zent der Befragten davon aus, dass Suchmaschinen für die Verbrei-
tung journalistischer Angebote noch wichtiger werden, als sie es 
heute bereits sind. 70 Prozent erwarten einen Bedeutungszuwachs 
für Video-Plattformen wie YouTube. 61 Prozent sehen Messenger 
wie WhatsApp im Kommen, 53 Prozent Kurznachrichtendienste wie 
Twitter und 49 Prozent soziale Netzwerke wie Facebook oder Xing. 
„Die Verlage spielen journalistische Inhalte verstärkt dort aus, wo sie 
konsumiert werden – auf den stärksten Online-Plattformen“, sagte 
Berg. 

Auf den Trend zur mobilen Nachrichtennutzung haben die An-
bieter journalistischer Inhalte ebenfalls reagiert. 92 Prozent der be-
fragten Medienunternehmen haben eine mobile Website, bei der 
sich die Inhalte an unterschiedliche Bildschirmgrößen anpassen. 
Zwei Drittel (67 Prozent) haben eine oder mehrere Smartphone-
Apps im Angebot und gut die Hälfte (55 Prozent) eine Tablet-App. 
Ein Viertel (25 Prozent) bietet ein digitales E-Paper an, bei dem in der 
Regel die Zeitung als PDF-Datei zur Verfügung gestellt wird. „Jour-
nalistische Inhalte werden zunehmend für unterschiedliche Nut-
zungssituationen, Zielgruppen und Gerätetypen aufbereitet“, sagte 
Berg. Zum Beispiel eignen sich Smartphone-Apps für den schnel-

len Nachrichtenüberblick unterwegs, Tablet-Apps oder E-Paper für 
gemütliches Lesen auf dem Sofa oder Websites für Berufstätige, die 
sich in der Mittagspause über das aktuelle Geschehen am Compu-
ter informieren wollen. 

Die befragten Medienmanager rechnen damit, dass sich das 
Berufsbild des Journalisten in den kommenden Jahren wandeln 
und die Digitalisierung bei der Erstellung journalistischer Inhalte 
eine Rolle spielen wird. So gehen 40 Prozent davon aus, dass in zehn 
Jahren journalistische Texte automatisch von Algorithmen erstellt 
werden. Schon heute kommt der sogenannte Roboter-Journalis-
mus in einigen Redaktionen bei der Erstellung einfacher Standard-
texte wie Börsenberichte, Verkehrsmeldungen oder Wettervorher-
sagen zum Einsatz. „Intelligente Software kann Journalisten von 
eintönigen Routinetätigkeiten entlasten, ihn aber nicht ersetzen“, 
betonte Berg. „Fundierte Analysen, investigative Recherchen oder 
meinungsstarke Kommentare werden auch in Zukunft Markenzei-
chen von Qualitätsjournalismus sein.“ Digitale Systeme eröffnen 
Journalisten schon heute bei der Recherche zusätzliche Möglich-
keiten. Für die Zukunft gehen 51 Prozent der befragten Medien-
manager davon aus, dass Daten-Journalisten mit Hilfe spezieller 
Software unbekannte Zusammenhänge aufdecken werden. Berg: 
„Neue digitale Technologien können dem investigativen Journalis-
mus zusätzlichen Schwung geben.“

Hinweis zur Methodik: 
Grundlage der Angaben sind zwei Umfragen, die Bitkom Research 
durchgeführt hat. Dabei wurden 148 Geschäftsführer und Vorstands-
mitglieder von Unternehmen der Medienbranche (Verlage, TV, Hör-
funk) ab 20 Mitarbeitern befragt. Die Umfrage ist repräsentativ für 
diesen Wirtschaftszweig. Zudem wurden 1 023 Internetnutzer ab 14 
Jahren befragt. Die Umfrage ist repräsentativ. �
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Warum sind Sie nicht bereit, für journalistische 
Inhalte im Internet Geld auszugeben? 

Haben Sie in den letzten 12 Monaten für Nachrichten 
bzw. journalistische Inhalte im Internet Geld bezahlt? 

Basis: Internetnutzer (n=1.023) | Quelle: Bitkom Research  
 

Basis: Befragte, die keine Zahlungsbereitschaft 
für journalistische Inhalte haben (n=319) 
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Impressionen 
vom Presseball 2017

Eine Galerie und das Abendmagazin finden Sie unter www.presseball.de
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Gérard Biard, Chefredakteur der 
Satire-Zeitschrift „Charlie Hebdo“, ruft zur 
Verteidigung der Meinungsfreiheit auf

Melanie Simond,  
Prof. Dr. Jo Groebel mit Gattin

Heiko Zademach beim  
Champagner Empfang

Gérard Biard mit dem LKA Personenschützern
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  Wir sehen uns auf dem Presseball Berlin 2018!

Familie Dorset  
(Ray Dorset mit Frau und Söhnen)

Melanie Simond & Mario Koss

Wolfgang Kubicki mit Ehefrau 

Mario Koss mit Ray Dorset  
alias Mungo Jerry
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 ?   Im Jahr 2010 veröffentlichten Sie Ihr 
Buch „Deutschland schafft sich ab“. Sicher-
lich hatten Sie die Provokation mit dem Ti-
tel eingeplant. Wie haben Sie die Berichter-
stattung in den deutschen Medien erlebt?
  !   Frank Schirrmacher veröffentlichte da-
mals in der FAZ unter der Überschrift „Ein 
fataler Irrweg“ einen alarmistischen Arti-
kel. Im Vortext schrieb er: „Thilo Sarrazin ist 
der Ghostwriter einer verängstigten Gesell-
schaft. Aber er verschweigt die Pointe sei-
nes Thrillers. Seine Thesen laufen auf eine 
vollständige Neudefinition unseres Begriffs 
von Kultur hinaus und erschöpfen sich 
nicht in muslimischen Milieus.“ 

Anfangs war ich vor den Kopf geschla-
gen und betroffen von den Unterstellun-
gen und der Maßlosigkeit der Kritik, die tief 
ins Persönliche ging. Dann habe ich mir die 
Aussagen der Kritiker genauer angeschaut 
und stellte fest: Unter den zahlreichen Kri-
tikern von Schirrmacher (FAZ) über Arno 
Widmann (Frankfurter Rundschau) und Heri-
bert Prantl (Süddeutsche) hatte nur einer das 
Buch gelesen. Frank Schirrmacher. Allerdings 
hatte auch er das Buch sehr eilig gelesen 
und ohne Fußnoten, denn er schrieb: „Sarra-
zin verdeckt seine Quellen“ und nach der Eu-
genik würde ich die relevanten Namen nicht 
nennen. Die Namen standen aber in den 
Fußnoten und die Quellen waren angege-
ben. Und dann geschah etwas Erstaunliches: 
Das gesamte Feuilleton begann im Wesent-
lichen von Schirrmacher abzuschreiben – al-
lerdings nicht auf seinem Niveau. 

 ?   Sie haben Frank Schirrmacher im Sep-
tember 2010 ein vielbeachtetes Interview 
gegeben.
 !   Nach etwa zehn Tagen wollte Schirrma-
cher ein Interview mit mir führen. Zuerst 
habe ich seine Anrufe nicht angenommen, 
aber dann habe ich mit ihm ein Streitge-
spräch geführt. Es erschien am 1. Oktober 
unter der Überschrift: „Thilo Sarrazin im 
Streitgespräch. Die große Zustimmung be-
unruhigt mich etwas“. Die Medienkritik an-
derer Zeitungen und Zeitschriften hatte mit 
dem Inhalt meines Buches ziemlich wenig 
zu tun.
 ?   Die Kritik am Buch war Ihrer Meinung 
nach nicht gerechtfertigt? 
  !   Sie war völlig vorbei an der Sache. Ich 
nenne Ihnen den Klassiker: „Sarrazin behaup-
tet, Muslime seien genetisch dümmer.“ Das 
ist absoluter Unsinn, das steht nirgendwo 
in meinem Buch, das würde ich auch nie-

mals behaupten. Was ich gesagt habe ist, 
dass Intelligenz überwiegend erblich ist und 
dass es zwischen unterschiedlichen ethni-
schen Gruppen nachhaltige kulturelle Un-
terschiede gibt, die sich oft über Generatio-
nen kaum oder nicht abbauen. Und, dass die 
Muslime in vielerlei Hinsicht eine besonders 
problematische Gruppe sind.
 ?   In welcher zum Beispiel?
  !   Zum Beispiel was die Bildungsleistung 
und das Integrationsverhalten angeht. 
 ?   In der Debatte wurden aber weitere 
Themen kritisiert …
  !   Ja, es gab eine weitere Debatte zur 
Frage, ob Intelligenz erblich ist. Das ist so, 
als ob Sie sagen: Darwin hatte Unrecht. 
Natürlich ist Intelligenz wie alle mensch-
lichen Eigenschaften überwiegend erb-
lich. Das ist der eindeutige Stand der wis-
senschaftlichen Forschung. Darum rankt 
sich bis heute die Kritik an „Deutschland 
schafft sich ab“ – meist von Leuten, die das 
Buch durchweg nicht gelesen haben. Oder, 
wenn sie es gelesen haben, seine Frage-
stellung ablehnen und es deshalb inhalt-
lich verleumden. 
 ?   Es geht in dem Buch aber auch um die 
Fragestellung, was passiert, wenn sich er-
worbene kulturelle Eigenschaften vererben.
  !   Ja, präzise geht es darum, wie sich er-
worbene Eigenarten und Verhaltenswei-
sen in unterschiedlichen Religionen und 
Ethnien durch Weitergabe von Genera-
tion zu Generation quasi kulturell vererben 
und was es für eine Gesellschaft bedeutet, 

Thilo Sarrazin war Bundesbanker, Finanzsenator von Berlin und ist Bestsellerautor. Diplomatie 
gehört nicht zu seinen Stärken, denn er ist bekannt dafür, dass er polarisiert, und viele halten 
seine Aussagen nicht nur für provokant, sondern auch für rassistisch. Nicht erst, seit er 2010 
das Buch „Deutschland schafft sich ab“ veröffentlichte, gilt er vielen als Hassfigur mit rechts-
konservativem Gedankengut. Schon zuvor hat er als Berliner Finanzsenator mit seinen „Ernäh-
rungs-Empfehlungen“ für Hartz-IV-Empfänger für landesweite Empörung gesorgt.

Thilo Sarrazin ist andererseits für viele Menschen einer, der endlich mal Klartext redet, was 
in unserer Gesellschaft schiefläuft. An den Reaktionen auf Thilo Sarrazins Aussagen in sei-
nen Büchern zu Flüchtlingen, Einwanderern und zu seiner Islamkritik wird sichtbar, dass wir in 
einer gespaltenen Gesellschaft leben. In den Medien ist er nach jeder Buchveröffentlichung 
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bestens verkaufen. Mit der Redaktion sprach Thilo Sarrazin über seine Bücher, Islamkritik,  
Zuwanderung und Flüchtlinge und „knallharte Zensur“ in den Medien.

Der Provokateur

 Die Wähler der AfD müssen  
 sich ihre Meinung selber  
 bilden, und jeder ist  
 eingeladen, sich aus meinen  
 Büchern das zu suchen,  
 was ihm einleuchtet, und das  
 abzulehnen, was ihm missfällt. 
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wenn sich diese Gruppen in unterschied-
lichem Maße fortpflanzen. Diese Aussage 
war eine krasse Beleidigung des Kernglau-
bens unseres feuilletonistisch-ideologi-
schen Mainstreams. 
 ?   Des feuilletonistisch-ideologischen 
Mainstreams? 
  !   Ja, der behauptet, dass alle Menschen 
in ihren Eigenschaften von Natur aus kaum 
unterschiedlich sind. Im Prinzip spielen 
auch kulturelle Faktoren kaum eine Rolle, 
und es ist auch egal, wer welche Eltern hat. 
Den Rest macht die Bildungspolitik. 
 ?   Das soll die Ideologie der Mainstream-
Medien sein? 
 !   Ja, aber die meisten Medien der Provinz-
presse sind gar nicht in der Lage, das über-
haupt zu reflektieren. Die nehmen das hin 
wie Tag und Nacht und sind völlig fassungs-
los, wenn jemand ihre Überzeugungen in 
Zweifel zieht. Was natürlich zeigt, dass lei-
der sehr viele Menschen, die in den Medien 
oder in der Politik tätig sind, eine erhebliche 

naturwissenschaftliche, soziologische und 
historische Unbildung haben. 
 ?   Kommen wir von den Medien zu den 
Lesern. Die Menschen sind offensichtlich 

sehr stark an Ihren Themen interessiert, 
denn das Buch wurde 1,5 Millionen Mal ver-
kauft. Auch die Bücher, die Sie danach ver-
öffentlicht haben, waren allesamt Bestseller. 
Haben Sie mit diesem überragenden Erfolg 
des Buchs gerechnet?
  !   Nein. Ich hatte der Zeitschrift Lettre In­
ternational ein Jahr vor der Veröffentlichung 
von „Deutschland schafft sich ab“ ein Inter-
view gegeben. Der Chefredakteur hat zwei 
Stunden mit mir geplaudert und aus dieser 
Plauderei wurde ein „Skandal-Interview“. 
 ?   Der Titel war: „Berlin auf der Couch“ und 
es ging um Mädchen mit Kopftuch und um 
Unterschichten …
  !   Nicht nur darum. Ich habe mir nach 
dem „Skandal-Interview“ ein striktes 
Schweigen verordnet, bis das Buch ein Jahr 
später veröffentlicht wurde. Die erste Auf-
lage, es waren 25 000 Exemplare, ist in we-
nigen Stunden förmlich auf den Ladenti-
schen verdampft. Das war natürlich auch 
der Tatsache geschuldet, dass BILD und Der 
Spiegel am selben Tag einen Vorabdruck 
veröffentlichten.
 ?   Und auch der Regierungssprecher hat 
sich zu Ihrem Buch geäußert.
 !   Regierungssprecher Seibert sagte einen 
Tag nach dem Erscheinen, die Bundeskanz-
lerin hielte das Buch für „nicht hilfreich“. Da-
mit wurde die Basis für die maßlosen per-
sönlichen Angriffe in den Medien gelegt, 
und letztlich muss ich sagen, dass Politik 
und Medien mein Buch erst so erfolgreich 
gemacht haben. 
 ?   Sie wissen aber nicht, ob die Menschen, 
die es gelesen haben, Ihren Thesen zustim-
men?
  !   Nein, aber es gilt die allgemeine Erfah-
rung, dass man nur etwas kauft, wenn man 
in der Tendenz zustimmt. Es gab im Okto-
ber 2010 eine Emnid-Umfrage mit einem 
interessanten Ergebnis: 30 bis 40 Prozent 
der Deutschen stimmten meinen Thesen in 
der Tendenz zu und 65 Prozent fanden es 
gut, dass ich sie veröffentlicht habe. 

Der Vorwurf linker Intellektueller an 
mich ist, dass ich in klarer wissenschaft-
lich orientierter Sprache, die nicht zu Hass 
und Beleidung aufruft, einfache Sachver-
halte angesprochen habe, die fast gar nicht 
mehr diskutierbar waren. Das hat natürlich 
die deutsche Medienlandschaft und auch 
die politische Landschaft verändert. Darü-
ber bin ich mir im Klaren. 
 ?   Jetzt haben Sie Ihr sechstes Buch vor-
gelegt: „Wunschdenken“. In dem Buch er-
klären Sie, warum Deutschland schlecht re-
giert wird…

  !   Moment. Ich habe gesagt: Wir werden 
weit unter unseren Möglichkeiten regiert. 
 ?   Und wieder trifft Sie der Vorwurf, rechts-
konservatives Gedankengut zu unterstüt-
zen und der Wegbereiter der AfD zu sein.
  !   Wenn man Friedrich von Hayek, Karl 
Popper, Kant und Jeremy Bentham, David 
Hume und John Locke als rechtskonser-
vativ bezeichnet, dann bin ich rechtskon-
servativ. Aber das zeigt auch, wie absurd 
der Vorwurf ist. Denjenigen, die das be-
haupten, fehlen alle denkbaren philoso-
phischen, soziologischen und historischen 
Grundlagen. Im Übrigen: Die Wähler der 
AfD müssen sich ihre Meinung selber bil-
den, und jeder ist eingeladen, sich aus 
meinen Büchern das zu suchen, was ihm 
einleuchtet, und das abzulehnen, was ihm 
missfällt. 
 ?   Aber Sie fordern einen Kurswechsel. 
Wie soll der aussehen? Vielleicht können Sie 
das mal auf den Punkt bringen?
 !   Ich will es auf den Punkt bringen: keine 
falsche Einwanderung. Jeder Kontinent, je-
des Land der Welt muss seine Probleme sel-
ber lösen. Entwicklungshilfe ist weltweit 
krachend gescheitert. Und im Land muss 
gelten: keine falschen Anreize durch den 
Sozialstaat. 
 ?   Ein Sozialstaat, auf den sich die Men-
schen in diesem Land verlassen.
  !   Ich bin auch ein Sozialstaat-Befürwor-
ter. Ich finde es aber falsch, dass unser So-
zialstaat eine Prämie dafür aussetzt, dass 
Menschen, die nicht für ihren eigenen Le-
bensunterhalt sorgen können oder wollen, 
Kinder bekommen, für die sie mehr Geld 
kriegen als diese Kinder kosten. Ich finde, 
das ist ein falscher Anreiz. 
 ?   Sie haben mit Liane von Billerbeck im 
Deutschlandradio ein Interview zu Ihrem 
neuen Buch „Wunschdenken“ geführt, und 
sie sagt in der Anmoderation: „Das Buch 
liest sich über weite Strecken wie eine Ab-
rechnung mit der deutschen Politik.“ War 

„Wunschdenken“ als Abrechnung mit der 
deutschen Politik gedacht?
  !   „Wunschdenken“ enthält einerseits 
eine Abrechnung mit der deutschen Poli-
tik. Es hat andererseits einen breiteren Fo-
kus. Es fragt: Weshalb haben Gesellschaf-
ten Erfolg? Was sind die Prinzipien und 
Grundsätze guten Regierens? Was muss 
man vermeiden? Ich sage, man muss Uto-
pien vermeiden. Und auf dieser relativ brei-
ten methodischen Grundlage zeige ich auf, 
was in der deutschen Politik in den vergan-
genen fünfzig Jahren falsch gelaufen ist, 
und das anhand ausgewählter Themen-

 „Wunschdenken“ enthält  
 einerseits eine Abrechnung  
 mit der deutschen Politik.  
 Es hat andererseits  
 einen breiteren Fokus.  
 Es fragt: Weshalb haben  
 Gesellschaften Erfolg? 
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felder von Einwanderung, Demografie, Bil-
dung bis Energie. 
 ?   Sie haben das Stichwort Utopie genannt. 
Sie kritisieren, die Flüchtlings- und Einwan-
derungspolitik der Bundesregierung sei der 
größte Fehler der Nachkriegspolitik. Warum 
ist es eine Utopie, dass Menschen aus der 
ganzen Welt, aus verschiedenen Kulturen 
in Deutschland zusammenleben? Könnte 
die Gesellschaft nicht davon profitieren, 
zum Beispiel beim demografischen Wandel 
oder der Vielfalt der Kulturen?
  !   Natürlich können alle Kulturen zusam-
menleben. Im Osmanischen Reich haben 
auch die Armenier, die Griechen, die Bulga-
ren, die Türken und die Araber zusammen-
gelebt. Als Utopie bezeichne ich die Vorstel-
lung, man könne Menschen fremder Kultur 
oder Menschen, die aus Räumen kommen, 
die in den letzten zigtausenden Jahren nie 
eine Hochkultur gehabt haben, innerhalb 
einer Generation zu guten Deutschen er-
ziehen in dem Sinne, dass sie genauso bil-
dungsfähig und -willig sind. Das zeigen die 
bisherigen Erfahrungen, die wir mit un-
terschiedlichen Einwanderungsgruppen 
gemacht haben. Vietnamesen oder Chi-
nesen sind im Durchschnitt anders als Tür-
ken, Araber oder Schwarzafrikaner. Wir ha-
ben Einwanderungsgruppen, die nach einer 

Generation überhaupt keine Integrations-
probleme machen, sondern im Gegenteil 
nach allen Indikatoren wie Einkommen, Ar-
beitsmarktbeteiligung und Bildungsstand 
besser abschneiden als viele Deutsche. Wir 
haben aber auch Gruppen, bei denen ist 
das Gegenteil der Fall. Und die gegenwär-
tige Masseneinwanderung erfolgt zu 98 Pro-
zent aus Gruppen, bei denen nachweislich 
große Integrationsschwierigkeiten zu erwar-
ten sind. Wer das jetzt vernachlässigt, han-
delt verantwortungslos und geistig dumm. 
 ?   Sie meinen, dass die Verweigerung in 
diesen ethnischen Gruppen zu groß ist?
  !   Man kann natürlich philosophisch da-
rüber nachdenken, ob es am kulturellen 
oder religiösen Hintergrund liegt, ob es da-
ran liegt, dass die Menschen weniger intel-
ligent sind oder dass sie andere Lebensent-
würfe haben. Fakt ist: Wir haben in Berlin 
etwa 300 000 Muslime. Wir haben in Ber-
lin aber auch etwa 300 000 Polen. Haben 
Sie schon je einen Artikel in der Presse über 
die problematische Integration von Polen 
in Berlin gelesen? Haben Sie schon mal ge-
lesen, dass die Polen sich zusammenrotten, 
dass sie Gangs bilden, dass sie Autowett-
rennen fahren auf dem Kurfürstendamm, 
dass sie ihre Töchter zwangsverheiraten 
und unter Kopftücher zwingen? 

 ?   Aber es gibt auch Stimmen, die be-
haupten, es liegt an einer verfehlten Integ-
rationspolitik. 
  !   Entschuldigung, es gibt immer Leute, 
die irgendetwas behaupten. Es gibt Leute, 
die behaupten, die Erde ist flach und die 
Welt wurde vor 5 000 Jahren erschaffen. In-
tegration ist eine Leistung derer, die sich in-
tegrieren. 
 ?   Sie werfen der Politik auch Versagen 
bei der Währung, der Einwanderung und 
bei der Bildung vor. Als Sie Finanzsenator in 
Berlin waren, wurde ein Einstellungsstopp 
für Lehrer verhängt und es gab kein Geld 
für die Sanierung von Schulen, weil Berlin 
pleite war. Ohne Lehrer oder Sozialarbeiter 
und funktionierende Schulen kann die Inte-
gration und die Bildung von Zuwanderern 
aber nicht gelingen. Kritisieren Sie nicht 
etwas, was in Berlin wegen leerer Kassen 
auch nicht gelungen ist?
 !   In meiner gesamten Amtszeit als Finanz-
senator hatte Berlin weitaus mehr Lehrer 
pro Schüler als die meisten anderen Bun-
desländer und mit die höchsten Bildungs-
ausgaben pro Schüler. Am größten war der 
Abstand zu den Pisa-Spitzenreitern Bayern 
und Sachsen. Die schlechten Berliner Bil-
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 ein leistungsfähiges  
 Gemeinwesen aufgebaut, mit  
 einem hohen Lebensstandard  
 und einer gewissen  
 Kultur. Und das sollten wir  
 beschützen.
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dungsergebnisse sind leider das Ergebnis 
schlechter Bildungspolitik trotz hoher staat-
licher Ausgaben. Die Schulsanierung fällt in 
Berlin in die Zuständigkeit der Bezirke. Viele, 
nicht alle Bezirke, entschieden sich über 
viele Jahre hinweg, andere bezirkliche Bau-
projekte zu Lasten der Schulsanierung zu 
bevorzugen. Diese bringt ja wenig Ruhm, 
sanierte Schultoiletten sind nicht so attrak-
tiv bei Feierstunden. 
 ?   Wir sind in Deutschland in der Situation, 
dass wir im letzten Jahr sehr viele Flücht-
linge …
  !   … ich benutze das Wort Flüchtlinge 
nicht. Wir haben seit Anfang des letz-
ten Jahres 1,5 Millionen illegale Einwande-
rer gehabt. Von denen sind ein Teil Flücht-
linge. Aus welchen Gründen auch immer. 
Aber es sind zunächst mal illegale Einwan-
derer. Und das ist die Mehrheit. Ich ver-
meide das Wort Flüchtlinge, zumal von die-
sen Flüchtlingen 75 Prozent wohl genährte 
junge Männer sind. Sie verweigern, was 
sie eigentlich zuerst tun müssten, nämlich 
sich für ihr Land einzusetzen. Und wenn 
400 000 junge Syrer jetzt in Aleppo gegen 
Assad kämpfen würden, sähen dort die Ver-
hältnisse anders aus. Sie ziehen es aber vor, 
nicht zu kämpfen, sondern … 
 ?   … sie fliehen vor einem unmenschli-
chen Krieg.
  !   … oder, wie der tschechische Minister-
präsident vor einigen Monaten polemisch 
sagte: Die sitzen lieber und trinken auf 
dem Kurfürstendamm Kaffee. Die Verhält-
nisse in den Ländern, aus denen sie kom-
men, sind schrecklich. Aber Verhältnisse in 
Ländern sind immer menschengemacht. 
Und wenn die Menschen gehen, statt die 
Verhältnisse zu ändern, bleiben die Verhält-
nisse schrecklich. 
 ?   Dass so viele Menschen nach Deutsch-
land gekommen sind wie im letzten Jahr, 
hat etwas damit zu tun, dass die Kanzlerin 
sagte: „Wir schaffen das.“ Aber vielleicht hat 
sie es ja eher als Motivationsruf gemeint. 
  !   Wenn ich ein politischer Führer bin, 
muss ich natürlich sagen „Wir schaffen das“. 
Nur, der Aufruf in einer bestimmten Situa-
tion von einer Partei und von deren Vorsit-
zender ist ja nichts Inhaltliches. 
 ?   Haben wir nicht die Pflicht, Menschen 
in Not zu helfen?
 !   Wenn ich zum Beispiel Heinrich Bedford-
Strohm zitiere, der besonders umfassend 
und negativ für alles steht, was ich verachte 
an der gegenwärtigen Debatte, dann sagt 
er sinngemäß: Es ist unsere Pflicht, der gan-
zen Welt so lange zu helfen, bis wir genauso 

arm sind wie der Rest der Welt. Und bis da-
hin öffnen wir die Grenzen und nehmen alle 
auf, die zu uns kommen. Angela Merkels An-
sicht ist nicht sehr viel anders. Das heißt, es 
werden aus einem völlig utopischen Solida-
ritätsgedanken heraus große Risiken für un-
ser Land in Kauf genommen. Denn selbst, 
wenn wir jedes Jahr eine Million aufnehmen 
würden, ändert das ja nichts an den Verhält-
nissen im Rest der Welt. Ich las gerade eine 
aktuelle Umfrage vom amerikanischen In-
stitut Gallup: Nigeria hat 180 Millionen Ein-
wohner, mehr als die Hälfte davon unter 18 
Jahre. 70 Millionen würden, wenn sie könn-
ten, nach Europa auswandern. In Afrika sit-
zen Millionen Menschen auf gepackten Kof-
fern. Wenn ich verantwortungsethisch auf 
die Folgen schaue, sage ich: Wir haben uns 
in Europa ein leistungsfähiges Gemeinwe-
sen aufgebaut, mit einem hohen Lebens-

standard und einer gewissen Kultur. Und 
das sollten wir beschützen. 
 ?   Die Konsequenz wäre, dass die Grenzen 
dichtgemacht werden. 
  !   Ich will hier den holländischen Sozio-
logen Paul Scheffer zitieren, der in seinem 
Buch „Het Land Van Aankomst“ (Die Ein-
gewanderten) dieses Thema vor zehn Jah-
ren erstmals thematisierte und einen Rie-
senerfolg damit hatte. Er sagt: So schwer es 
uns fällt, wir müssen wählen. Wollen wir un-
sere Kultur und unser Sozialsystem erhal-
ten? Dann brauchen wir Grenzen. Wollen wir 
keine Grenzen? Dann können wir unsere Kul-
tur und unser Sozialsystem nicht erhalten. 
 ?   Es wird aber auch in Zukunft Zuwan-
derung geben. Oder erwarten Sie, dass Eu-
ropa die Grenzen schließen wird?
 !   Natürlich, es wird weiter Zuwanderung 
geben. Wenn persische Ärzte zu uns kom-
men, wird keiner dagegen sein. Wenn man 
Grenzen hat und Grenzen kontrolliert und 
überlegt, wer über diese Grenzen kommt, 
dann übt man Kontrolle aus. Das ist etwas 
anderes als Grenzen dichtmachen. Natür-
lich muss das Wissen wandern und natür-
lich können die Waren wandern und auch 
das Kapital kann wandern. Es gibt aber kein 
Naturgesetz, das besagt, dass Menschen 
wandern müssen. 
 ?   Wo sehen Sie Deutschland in Zukunft?
 !   Wie es bei uns weitergeht, ist eine Prog-
nosefrage. Ich weiß es nicht, denn es gibt zu 
viele unsichere Variablen. Ich weiß aber ei-
nes genau: Ein neuer größerer Zustrom von 
Menschen, der vor allem aus Afrika käme, 
wird die jeweils amtierende Bundesregie-
rung in unlösbare Probleme bringen, bis zur 
politischen Lähmung und zum Sturz. Zwei-
tens: Wir haben keine Partner mehr für eine 

Thilo Sarrazin,
Wunschdenken
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Politik der offenen Grenzen. Die Franzosen 
sind aus dem System längst ausgestiegen. 
Die sind nur zu höflich, es zu sagen, weil sie 
unsere Unterstützung bei anderen Proble-
men brauchen. Die Österreicher sind ausge-
stiegen. Die Balkanstaaten, die ehemaligen 
Ostblockstaaten sind ausgestiegen.

Die Italiener sind gerade in einem Lern-
prozess. Sie waren immer die guten Men-
schen, die die Schwarzafrikaner auf Lam-
pedusa empfingen und sie dann elegant 
weitergereicht haben nach Norden. Jetzt 
gibt es einen Rückstau im Tessin und am 
Brenner. Und irgendwann werden die Ita-
liener entdecken, dass sie die Schwarzafri-
kaner, die sie aufnehmen, selber behalten 
müssen. Und dann wird sich auch die italie-
nische Politik ändern. 

Da ein Andrang von illegalen Einwan-
derern in größerem Stil unvermeidlich ist, 
stehen wir demnächst in Europa ganz al-
leine. Und darum sage ich: Entweder wird 
die Europäische Union zu einem funktio-
nierenden Grenzregime kommen, das il-
legale Einwanderung nicht mehr duldet 

beziehungsweise illegale Einwanderung 
unterbindet. Oder, wenn das nicht ge-
schieht, wird es eine unwillkürliche Rück-
kehr zu nationalen Grenzen geben. 
 ?   Übernehmen die Medien gerade die 
Rolle, die ihnen zukommt, nämlich neutral 
und faktennah zu berichten? 
  !   Ich kann mich an keinen Zeitpunkt er-
innern, an dem die Medien nicht Politik 
gemacht hätten oder von der Politik inst-
rumentalisiert wurden. Max Weber nennt 
politische Journalisten Politiker, er zählt sie 
zur Klasse der Politiker, die mit der Feder 
politisch einwirken wollen. Das Problem 
beginnt, wenn Medien einseitig berichten, 
und das ist bei unseren Medien der Fall. Der 
Staatsrundfunk ist völlig beherrscht von ei-
ner sehr einseitigen Sicht auf Fragen wie 
Einwanderung, Bildung, Demografie und 
übt knallhart Zensur aus. Das kenne ich von 
meinem eigenen Fall. 

Und unsere Printmedien sind größten-
teils einer linken und liberalen Strömung 
zuzuordnen, die einen sehr einseitigen 
Blick auf die Dinge hat. Der Medien-Main-

stream hat keinen unverstellten Blick, son-
dern einen ideologisch eingefärbten. Und 
dieser ideologisch eingefärbte Blick geht 
aus von Internationalismus, Universalismus 
und der axiomatischen Grundannahme, 
dass es zwischen Menschen und Kulturen 
keine nennenswerten Unterschiede gebe. 
 ?   Gibt es noch etwas, was Sie überra-
schen kann? 
  !   Jetzt muss ich dieses abgedroschene 
Wort von Hölderlin zitieren: „Wo die Gefahr 
am größten, wächst das Rettende auch“. 
Zeiten des Umbruchs sind immer auch Zei-
ten des Unerwarteten, denn in Zeiten des 
Umbruchs werden die Karten ständig neu 
gemischt. Hätten wir uns im Juli 2015 vor-
stellen können, was tatsächlich in diesem 
Land passiert? Hätte jemand im Sommer 
1989 gedacht, dass am 9. November die 
Mauer fällt? Nein. Und so weiß niemand, 
was in Zukunft passiert.�

DAS GESPRÄCH FÜHRTE  
BET TINA SCHELLONG-LAMMEL
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Wechselstimmung 
zwischen Systemen
VON BERND LAMMEL

Vollformat oder Crop, spiegellos oder nicht, Mittelformat oder Kleinbild? Der Systemwechselvirus geht 
unter Fotografen um und zeigt, wieviel Luft es bei der Technologie moderner Digitalkameras nach oben 
noch gibt. Das Journalistenblatt gibt Empfehlungen, was praxisnah oder Freak-Show ist.

Die schnellen Zyklen neuer pro-
fessioneller Digitalkameras  
lagen im vergangenen Jahr- 

zehnt noch innerhalb eines Jahres. Profi-
fotografen standen stets unter Druck, die 
ständig in Sachen Bildqualität, Dateigröße, 
Schärfe und Empfindlichkeit besser wer-
denden Kameras durch Nachfolgemodelle 
zu ersetzen. Andererseits baute sich die Er-
wartung auf, dass sich die Evolution in glei-
cher Linearität fortsetzen würde. In der klas-
sischen Spiegelreflex-Liga geht es jetzt 
um Feinheiten. Die Spiegellosen drängen 
auf den Markt und machen den DSLR-Ka-
mera-Herstellern den Absatz streitig, der 
in zweistelliger Prozenthöhe fällt. Daneben 
werden sogenannte Mittelformatkameras 
erschwinglich, und der größere Bildkreis 

schafft kreativen Spielraum. Wer braucht 
welche Kamera?

DSLR im Vollformat
Die erste Wahl der Profis in den Bereichen 
News, Reportage und Sport bleibt die Spie-
gelreflex-Kamera (DSLR). Die ausgereifte Spit-
zentechnologie der neuen Modelle wird in 
der Praxis nur als marginale Verbesserung 
wahrgenommen, obwohl die Hersteller viel 
in die Modellpflege investiert haben. Vorteil-
haft ist, dass Dutzende Original-Objektive für  
jeden Einsatzzweck verfügbar sind. Außer-
dem bietet die Videofunktion wegen des gro-
ßen Sensors echtes Kino-Gefühl. Die Nachteile 
bestehen in hohen Preisen und dem hohen  
Gewicht. Für Fotografen, die mehr als ein Ka-
meragehäuse und zehn Objektive haben, ist 

ein Systemwechsel allerdings unwirtschaft-
lich und ist sorgfältig abzuwägen.

DSLR im Cropformat
Kamerahersteller pflegen weiterhin ihre 
Modellreihen mit kleineren Sensoren, die 
wie eine Ausschnittvergrößerung gegen-
über dem klassischen Kleinbild-Filmfor-
mat 24 x 36 mm funktionieren. So hat die 
NIKON D3300 einen CMOS-Sensor, der nur 
23,5 x 15,6 Millimeter groß ist. Die Produk-
tion der sogenannten APS-C-Sensoren ist 
preiswerter, das Gewicht der Kamera ge-
ringer und der Endverbraucherpreis güns-
tiger. Hingegen muss meist eine geringere 
Qualität in Kauf genommen werden. Die äs-
thetische Wahrnehmung klassischer Brenn-
weiten, geprägt vom 35 mm-Film – auch 

Der Fotograf Felix Rachor demonstriert ein typisches Shooting für ein Modemagazin mit einer Mittelformatkamera bei einem 
Workshop des Kameraherstellers PHASE ONE. Das Foto oben wurde mit einem iPhone aufgenommen: Sensor 3 mal 4 Millimeter.
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Leica-Stil genannt – kann durch den klei-
neren Bildkreis nicht erreicht werden. Per
spektiven wirken gepresster. Der inzwischen 
sehr beliebte Stil, mit Schärfe und Unschärfe 
zu spielen, sowie das bei offenen Blenden 
sich einstellende Bokhe, ein beliebter Un-
schärfe-Effekt im Hinter- oder Vordergrund, 
ist schwerer zu realisieren. Ohnehin wirkt der 
Effekt meist nur beim Einsatz teurer Hoch-
leistungsobjektive. Die Zielgruppe dieser 
Kameras bilden die ambitionierten Ama-
teure sowie Redakteure, die auch fotogra-
fieren wollen. Diese Kameras sind leichter 
zu bedienen und werden immer öfter von 
Bloggern genutzt; auch weil die zusätzli-
che Videofunktion multimediales Arbeiten 
in HD-Qualität zulässt. So ist die Canon 80D 
inzwischen der Liebling von Bloggern. Sys-
temwechsel kann aus diesem Format zum 
Vollformat sinnvoll sein, wenn Berufsanfän-
ger ein Upgrade in die Profiliga wagen. Oft 
werden diese Kameras nur mit einem Stan-
dardzoom genutzt. Deshalb muss niemand 
der DSLR-Marke treu bleiben, denn neue 
Objekte müssen ohnehin gekauft werden. 
Hier lohnt gute Beratung und genaues Ab-
wägen des Einsatzgebietes. Wer noch et-
was Geduld hat, kann auch den Wechsel zur 
spiegellosen Kamera erwägen.

Spiegellose Kameras  
in allen Formaten

Kritiker hielten den großen Marktführern 
NIKON und Canon nach der diesjährigen 
Messe Photokina vor, sie würden den Trend 
zur spiegellosen Kamera verschlafen. Spre-
cher beider Firmen hatten in Fachmagazi-
nen erklärt, dass sie die technische Entwick-
lung noch nicht für profitauglich halten. 
Dirk Jesper von Nikon wird in einem briti-
schen Fachblatt zitiert: „Eines Tages wird es 
eine professionelle Spiegellose geben, aber 
wir werden keine zweitbeste Lösung für 
Profis auf den Markt bringen.“ Drei Gründe 
seien auszuräumen, bis Spiegellose alle An-
sprüche von Profis abdecken könnten. Ers-
tens der hohe Stromverbrauch, weil das 
Sucherbild nicht mehr optisch, sondern 
elektronisch erzeugt wird. Zweitens der im-
mer noch zu langsame Autofokus, der bei 
Sport, News und bedingt bei Reportage 
nicht den Ansprüchen genügt. Drittens 
die Entscheidung, ob ein neues Bajonett 
wegen des Wegfalls des Spiegelgehäuses 
sinnvoll wäre; sie ist noch nicht gefallen. 
SONY scheint die dritte lachende Marke zu 
sein, da ihre Serie Alpha 7 in allen Varianten 
mit Vollformat das Herz der Wechselwilli-
gen höher schlagen lässt. Morgenluft wit-

tert auch die deutsche Marke LEICA. Leica 
M hatten als Messsucherkameras nie einen 
Spiegel. So könnte vielleicht das verschla-
fene Jahrzehnt in der Digitalisierung aufge-
holt werden. Das Motto „Überholen ohne 
einzuholen“ ist die Hoffnung für die LEICA 
M und SL. Im Weg dürften die hohen Preise 
und damit verbundenen geringen Stück-
zahlen stehen.
Wenn Profis jetzt schon umsteigen wol-
len, dann stehen sie enormen Investitionen 
gegenüber. Die SONY-Spiegellose ist klein 
und handlich, die Objektive sind genauso 
groß und schwer. Das ist technisch durch 
den Bildkreis des Vollformats nicht anders 
möglich. Ein scheinbarer Vorteil liegt darin, 
die Objektive des alten Systems mit Adap-
ter zu nutzen. Schon beim Gewicht ist der 
Vorteil dahin. Zum Beispiel wiegt die Canon 
EOS 5D Mark III 950 Gramm, eine SONY A7R II 
600  Gramm. Zusammen mit dem Meta-
bounce-Adapter, der fast 500 Gramm auf die 
Waage bringt, ist Gleichstand erreicht. Au-
ßerdem werden nicht alle Funktionen über-
tragen. Der Umstieg erscheint nur sinnvoll, 
wenn auch die Objektivpalette, die ohnehin 
schmaler ist als bei den Traditionsmarken, 
konsequent gegen die teils von ZEISS stam-

menden SONY-Objektive getauscht werden. 
Dazu ist eine fünfstellige Investition notwen-
dig. Ob die Kunden den Unterschied des 
tatsächlich hervorragenden SONY-Sensors 
goutieren, darf bezweifelt werden.
Alternativ zum Vollformat buhlen Spiegel-
lose im APS-C-Format um die Gunst der Fo-
tografen. Hier hat FUJI momentan die Nase 
vorn. Vor allem die Modelle FUJIFILM X-T2 
und X-Pro 2 werden immer beliebter. An der 
Qualität der Fujinon-Objektive gibt es wenig 
auszusetzen. Auf der Photokina hat CANON 
mit der Weiterentwicklung der M-Reihe ei-
nen neuen Akzent gesetzt. Diese Baureihe 
im APS-C-Format war ohnehin unterbewer-
tet. Die Bildqualität der M 10 lag beim Test 
der Stiftung Warentest über der der Test
siegerin LUMIX von PANASONIC. Die neue 
CANON EOS M5 ist eine EOS 80 D ohne Spie-
gelgehäuse. Der größte Vorteil besteht darin, 
dass der hauseigene Objektivpark von mehr 
als 80 EF-Objektiven per eigenem Adapter 
ohne Einschränkungen nutzbar ist. Außer-
dem müssen sich Fotografen nicht an ein 
neues Menü gewöhnen. Die gleiche Bedie-
nung und die gleichen Objektive sind be-
sonders vorteilhaft bei einer hybriden Nut-
zung von DSLR und Spiegellosen.

Die spiegellose CANON EOS M5 ist eine echte EOS ohne Spiegelgehäuse, die bis zu 
neun Bilder pro Sekunde schafft. Hier mit einem klassischen EF-Objektiv 1.4/50mm. 
Ein nahtloser Übergang von DSLR zu Mirrorless deutet sich an.
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Mittelformat
Totgesagte leben länger. Regelmäßig wird 
den digitalen Rückteilen für Mittelformat-
Kameras das Ende vorausgesagt. Spätestens 
als CANON die EOS 5Ds und 5DsR mit einem 
50-Megapixel-Sensor herausbrachte, war es 
wieder soweit. Dennoch behaupten sich 
Marken wie PHASE One, Leaf und Hassel-
blad. Auch PENTAX ist unter dem Dach von 
RICOH wieder da. Für Pressefotografen sind 
die Boliden, meist im Studio anzutreffen, zu 
behäbig und am Ende viel zu teuer. Es sind 
weniger die vielen Megapixel, sondern auch 
wieder der größere Bildkreis, der ein soge-
nanntes Mittelformat interessant macht. Zu 
Zeiten von Film wurde das Mittelformat zwi-
schen 6 mal 9 und 6 mal 6 Zentimeter de-
finiert. Fotos dieser Dimensionen zeichne-
ten sich nicht nur durch höhere Schärfe aus, 
sondern auch durch plastischere Tiefenstaf-
felung. Heute erreicht noch keine Marke die 
Sensorgröße 6 mal 9 Zentimeter-Maße. Auch 
hier muss von einem Crop-Faktor gespro-
chen werden. So hat die LEICA S mit einem 
Sensor in den Abmaßen von 3 mal 4,5 Zen-
timeter nur einen aufgeblasenen Kleinbild-
sensor. Zur Erinnerung: Klassisches Kleinbild-
format ist 2,4 mal 3,6 Zentimeter. Eine kleine 
Revolution kommt mal wieder aus Schwe-
den. Die klassische einäugige Spiegelreflex-

kamera Hasselblad im Film-Format 6 mal 6 
Zentimeter war so handlich, dass sie in die 
Magazin-Reportage Eingang fand. Mit der 
spiegellosen X1D könnte Hasselblad diesen 
Erfolg wiederholen. Der Sensor müsste in 
Zukunft noch etwas wachsen, aber schon 

heute mit 3,3 mal 4,4 Zentimetern und ei-
nem Gewicht von nur 725 Gramm kommt 
die Kamera zierlich daher. Ein Wechsel ins 
Mittelformat-Lager kommt nur für eine 
kleine Gemeinde von Fotografen infrage. 
Betriebswirtschaftlich lohnt sich die Inves-
tition nur für Studios, welche die Kameras 
täglich im Einsatz haben oder Spitzenfoto-
grafen, deren Tagessätze im Verhältnis zur 
Anzahl ihrer Aufträge noch einen Gewinn 
zum Leben übriglassen.

Fazit
Der Wechsel in ein anderes Kamerasystem 
ist im Profilager vor allem eines: teuer. Hinzu 
kommt, dass erst Jahre später erkennbar sein 
wird, ob er sich gelohnt hat. Vorher sollte je-
der gewissenhaft prüfen, ob der Wechsel 
dem eigenen Arbeitsfeld überhaupt ent-
spricht. Es könnte vernünftiger sein, alle Ka-
meras und Objektive aus dem Schrank auf 
den Tisch zu stellen, und sich zu fragen, was 
brauche ich nach Jahren wirklich? Ein Up-
grade auf ein moderneres Kameragehäuse 
und der Austausch von zwei Objektiven neu-
erer Generationen könnte mehr bringen als 
ein kompletter Systemwechsel. Bei den Spie-
gellosen gilt: Nicht nur, wer zu spät kommt, 
wird vom Leben bestraft, sondern auch, wer 
zu früh wechselt, wird es teuer bezahlen.  �

Die Hasselblad X1D wird zum Jahres-
ende zum halben Preis der LEICA S um 
9 000 EUR verfügbar sein. Der Dyna-
mikbereich von 14 Blenden wird jede 
Fotografin und jeden Fotografen bei 
Titelproduktionen oder Landschafts
reportagen begeistern.

Lila	 Der Bildkreis
Schwarz 	 6 x 9 cm Filmformat
Orange 	 5,4  x  4 cm Digital Phase One Rückteil
Blau 	 4,4 x 3,3 cm Hasselblad X1D
Rot 	 3,6 x 2,4 cm Kleinbild Vollformat
Gelb 	 2,5 x 1,7 cm APS-C
Grün 	 0,4 x 0,3 cm iPhone

Bildkreis und Aufnahmeformate  
bei 300 mm Brennweite
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Journalisten, deren Vorjahresumsatz bis zu 61.356 Euro 
betragen hat, können unter den unten genannten 
Voraussetzungen ihre im Rahmen der Umsatzsteuererklä-
rung abziehbaren Vorsteuern nach Durchschnittssätzen – 
somit pauschal mit 4,8 Prozent des Nettoumsatzes und 
ohne einen besonderen Nachweis – berechnen. 

Dazu ist es erforderlich, dass der Journalist vom Finanzamt die Ge-
nehmigung dazu erhalten hat. Dies erfolgt in der Regel konkludent 
(also ohne ausdrücklichen Verwaltungsakt). Lediglich eine Ableh-
nung des Antrags auf pauschale Vorsteuerermittlung muss durch aus-
drücklichen Verwaltungsakt erfolgen. Es reicht insoweit aus, wenn 
der Journalist im Rahmen seiner Umsatzsteuer-Voranmeldung bezie-
hungsweise Umsatzsteuerjahreserklärung nicht die tatsächlichen Vor-
steuern angibt, sondern die Eintragung im Feld „Vorsteuerbeträge, die 
nach Durchschnittssätzen berechnet sind – § 23 UStG“ vornimmt. 

Der Antrag kann dabei bis zur Unanfechtbarkeit der 
Steuerfestsetzung gestellt werden. 

Und selbst wenn die pauschal ermittelten Vorsteuern erheblich von 
den tatsächlichen Vorsteuern abweichen, ist die Anwendung des 
Durchschnittsatzes nicht zu beanstanden. Das sehen Finanzbeamte 
einzeln anders. Diese Ansicht ist aber durch die Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofes gedeckt. 

Der Zweck der Vorschrift liegt in der Vereinfachung des Besteu-
erungsverfahrens. So soll den nicht buchführungspflichtigen Unter-
nehmen die Durchführung der Umsatzsteuerabwicklung erleich-
tert werden. 

Folgende Voraussetzungen müssen vorliegen:
1. 	 Regelbesteuerung: Die Regelung greift insoweit nicht bei Klein-

unternehmern.

2. 	 Antrag: Der Antrag bedarf keiner besonderen Form, sondern 
wird durch Geltendmachung der pauschalen Vorsteuern beim 
Finanzamt gestellt.

3. 	 Widerruf des Antrags: Der Antrag kann nur mit Wirkung vom 
Beginn eines Kalenderjahrs widerrufen werden. Der Widerruf ist 
spätestens bis zur Unanfechtbarkeit der Steuerfestsetzung des 
Kalenderjahrs, für das er gelten soll, zu erklären. Eine erneute Be-
steuerung nach Durchschnittssätzen ist frühestens nach Ablauf 
von fünf Kalenderjahren zulässig. 

4. 	 Keine Buchführungspflicht: Dies ist in der Regel bei Journalisten 
gegeben. Soweit freiwillig eine Bilanz erstellt wird, ist weiterhin 
Vorsteuerpauschalierung möglich.

5. 	 Der Nettoumsatz (ohne Umsatzsteuer) des Vorjahres aus journa-
listischer Tätigkeit darf 61 356 Euro nicht überstiegen haben. 

Beispiel:
Der Nettoumsatz (Einnahmen ohne Umsatzsteuer) des Journalisten 
betrug im Jahr 2015 30.000 Euro. Die tatsächlich angefallenen Vorsteu-
erbeträge betrugen 520 Euro. Der Journalist kann im Rahmen seiner 
Umsatzsteuererklärung aufgrund der Regelung nunmehr 1.440 Euro 
(4,8 Prozent von 30.000) geltend machen. Die Pauschalierung führt in 
diesem Beispiel somit zu einer Ersparnis von 920 Euro.  �

Rüdiger Schaar ist Partner der auf Medien 
spezialisierten Steuerberatungskanzlei Knauft & 
Schaar Steuerberater (www.in-stereo.com), 
Initiator des Informationsportals www.
medienvorsorge.de und Autor des Buches 
„Medienberufe und Steuern – Leitfaden für die 
Kultur- und Kreativbranche“, Gabler Verlag.

Vorsteuern  
pauschal  
berücksichtigen!

VON RÜDIGER SCHAAR
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Welche Regelungen in Bezug 
auf Fotografien gelten eigent-
lich für die aktuelle Tagesbe-

richterstattung? (Inklusive der Nutzung von 
Bildern aus dem öffentlichen Raum oder für 
bestimmte Zweitverwertungen?)

Werden etwa fremde Medienbeiträge 
ungefragt übernommen, ist dies regelmä-
ßig eine Urheberrechtsverletzung. Man darf 
sich derartige Inhalte grundsätzlich nicht 
aneignen, ohne eine Freigabe vom Rechte-
inhaber erhalten zu haben. Unter bestimm-
ten Umständen erlaubt § 49 UrhG jedoch 
solche Übernahmen – für tagesaktuelle Bei-
träge zu politischen, wirtschaftlichen oder 
religiösen Fragen. Wochenzeitungen und 
Nachrichtenmagazine können unter diese 
Regelung fallen. Fachzeitschriften und an-

dere Magazine, die nicht in erster Linie über 
aktuelle Tagesereignisse informieren, nicht. 
Seltener erscheinende Periodika nach Auf-
fassung des BGH nur dann, wenn es Spezi-
albereiche betrifft (Bundesgerichtshof BGH, 
Urteil vom 27. 1. 2005, Az. I ZR 119/02). Aller-
dings ist eine solche Verwendung nur dann 
genehmigt, wenn der Beitrag nicht mit ei-
nem Vorbehalt versehen ist – der Gesetzge-
ber erlaubt es jedem Medium, sich mittels 
Rechtevorbehalt vor solchen Übernahmen 
zu schützen. Dass die Rezeption erlaubt ist, 
bedeutet nicht, dass sie gratis wäre. Bis auf 
kurze Auszüge in Form einer Übersicht ist 
sie vielmehr entgeltpflichtig, wobei die Ver-
gütung nur durch eine Verwertungsgesell-
schaft (also für Texte beispielsweise per VG 
Wort) geltend gemacht werden kann, nicht 
durch den Urheber direkt. Freier sind ver-
mischte Nachrichten tatsächlichen Inhalts- 
und Tagesneuigkeiten (§ 49 Abs. 2 UrhG).

Tagesberichterstattung durch 
Grundgesetz geschützt

Die Berichterstattung über Tagesereignisse 
durch die Presse ist eine wichtige, durch die 
Medienfreiheiten auch verfassungsrecht-
lich geschützte Funktion. Wenn dabei urhe-
berrechtlich geschützte Werke wahrnehm-
bar werden (beispielsweise ein Gemälde im 
Hintergrund eines Fernseh- oder Zeitungs-
bildes), stellt sich die Frage der urheber-
rechtlichen Erlaubnis. Soweit die Nutzung 
lediglich in einem durch den Zweck ge-

botenen Umfang erfolgt, ist sie durch § 50 
UrhG erlaubt. Das bedeutet: Auch für die 
Berichterstattung gibt es keinen Freibrief, 
zugleich soll sie aber nicht unnötig am Ur-
heberrecht scheitern. Der BGH betont, dass 
die Erlaubnis der Meinungs- und Presse-
freiheit dem Informationsinteresse der Öf-
fentlichkeit diene. Sie soll die anschauliche 
Berichterstattung über aktuelle Ereignisse 
auch in den Fällen, in denen eine recht-
zeitige Einholung der erforderlichen Zu-
stimmung nicht möglich ist, erleichtern. 
Der Bundesgerichtshof berücksichtigt da-
bei den Zeitdruck, unter dem eine aktuelle 
Berichterstattung steht (BGH, Urteil vom 
27. März 2012, Az. KZR 108/10). Medien müs-
sen besonnen mit Urheberrechten umge-
hen: Nur soweit die Berichterstattung ver-
nünftigerweise nicht ohne eine Nutzung 
fremder Werke möglich ist, darf sie in die-
sem Rahmen erfolgen. Wenn ein Medium 
also über ein Tagesereignis berichtet und 
ein Foto bringt, kann eine andere Redak-
tion – wenn alle Voraussetzungen des 
§ 50 UrhG vorliegen – dieses Foto gege-
benenfalls übernehmen (BGH, Urteil vom 
11.7.2002, Az. I ZR 285/99).

Immer wieder missverstanden und 
dementsprechend falsch angewendet wird 
das Zitatrecht (§ 51 UrhG). Im urheberrecht-
lichen Sinn ist ein Zitat eine Übernahme ei-
nes fremden Werkes. Zitiert werden kann 
aus allen Werkarten, also aus Sprach-, Licht-
bild- und Filmwerken. Ist die Schöpfung 
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Journalisten arbeiten mit urhe­
berrechtlich geschützten Inhal­
ten. Es ist dadurch sehr wahr­
scheinlich, dass sie sich früher 
oder später mit den entsprechen­
den rechtlichen Rahmenbedin­
gungen vertraut machen müssen, 
die den Umgang mit Lichtbil­
dern und Lichtbildwerken regeln. 
Bestimmte Nutzungen sind pro­
blemlos erlaubt – doch dabei sind 
die Grenzen des Erlaubten genau­
estens einzuhalten, um rechtliche 
Konflikte zu vermeiden.

     Rechtliche Grenzen
des Fotojournalismus

Teil 3

Wenn Print oder TV 
Gemälde abbilden, 
stellt sich die Frage 
nach der urheberrecht-
lichen Erlaubnis
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urheberrechtlich geschützt, bedarf die 
Übernahme einer Berechtigung, um keine 
Urheberrechtsverletzung darzustellen. Da 
Zitate in manchen Fällen für eine Bericht-
erstattung (aber auch beispielsweise in der 
Wissenschaft) notwendig sind, erlaubt der 
Gesetzgeber sie in bestimmten Fällen ohne 
Erlaubnis des Rechteinhabers. Dafür ge-
nügt es aber – anders als viele Journalis-
ten glauben – nicht, einfach das Zitat in An-
führungszeichen zu setzen und die Quelle 
anzugeben. Ein zulässiges Zitat darf in der 
Regel nur einen Teil eines Werkes („Stellen 
eines Werkes“) umfassen. Lediglich in Aus-
nahmefällen kann es das gesamte Werk ein-
schließen (wie ein ganzes Foto oder einen 
ganzen Text).

Erlaubt ist ein Zitat ausschließlich, wenn 
das Werk, aus dem zitiert wird, bereits veröf-
fentlicht und die Wiedergabe „zum Zweck 
des Zitats“ erfolgt sowie „die Nutzung in ih-
rem Umfang durch den besonderen Zweck 
gerechtfertigt“ ist. Die Rechtsprechung legt 
eine gewichtige Bedeutung in den „Zitat
zweck“: Zulässig ist es danach nur, wenn 
das Zitat der geistigen Auseinandersetzung 
dient, und zwar als Beleg oder Erörterungs-
grundlage für selbstständige Ausführungen 
des Zitierenden. Der Zitierende soll sich nicht 
lediglich eigene Ausführungen ersparen. Es 
muss also eine innere Verbindung zwischen 
dem Zitierten und den eigenen Ausfüh-
rungen des Zitierenden hergestellt werden 
(BGH, Urteil vom 29. April 2010, Az. I ZR 69/08). 
Übernimmt der Zitierende also beispiels-
weise einfach einen Absatz, um sich die Ar-
beit zu erleichtern, etwa weil er meint, besser 
könne man das entsprechende Thema nicht 
beschreiben, ist die Übernahme unzulässig. 
Übernimmt der Zitierende dagegen einen 
Absatz und erläutert daran den Schreibstil 

des zitierten Autors, setzt er sich damit geis-
tig auseinander  – die Wiedergabe erfolgt 

„zum Zweck des Zitats“.
Die wörtliche Wiedergabe darf jedoch 

nicht zu ausführlich sein – sie muss sich auf 
das Notwendige beschränken. Es darf nur 
so viel zitiert werden, wie zum Zitatzweck 
notwendig ist. Ein Beispiel: Wenn ein Ge-
dicht interpretiert werden soll, kann es in 
dem für die Interpretation notwendigen 
Umfang wiedergegeben werden – nicht 
jedoch in größerem Umfang, beispiels-
weise, um es auf den Leser unkommen-
tiert wirken zu lassen. Das unkommentierte 

„Wirkenlassen“ war Gegenstand der „TV-
Total“-Entscheidung des Bundesgerichts-
hofs (BGH, Urteil vom 20. 12. 2007, Az. I ZR 
42/05). Darin hatte der BGH deutlich aufge-
zeigt, dass dieses Verhalten vom Zitatrecht 
nicht umfasst ist.

Kunst als „Beiwerk“
Fotos enthalten gelegentlich „Beiwerk“, bei-
spielsweise ein urheberrechtlich geschütz-
tes Werk. Abgelichtete prominente Persön-
lichkeiten können vor einer Skulptur stehen, 
deren Schutzdauer noch nicht abgelaufen 
ist. Der Rechteinhaber der Skulptur kann 
Urheberrechtsansprüche stellen, weil diese 
durch das Erscheinen der Skulptur im Bild-
hintergrund ausgelöst wurden. Handelt es 
sich dabei aber nur um ein „unwesentliches 
Beiwerk neben dem eigentlichen Gegen-
stand“, sieht § 57 UrhG hierfür ausnahms-

weise eine Erlaubnis vor. „Unwesentliches 
Beiwerk“ ist der Gegenstand natürlich nicht, 
wenn die Skulptur statt des Prominenten 
das eigentliche Bildmotiv ist, also im Fokus 
der Abbildung steht. Entscheidend ist der 
Gesamteindruck, der entsteht – was sich 
besonders in den Vordergrund drängt, was 
das Bild prägt, kann nicht „unwesentliches 
Beiwerk“ sein.

Werke, die sich nicht nur vorüberge-
hend an öffentlichen Straßen und Plätzen 
befinden, dürfen durch Fotos vervielfältigt, 
verbreitet und öffentlich wiedergegeben 
werden, das erlaubt § 59 UrhG. Dies betrifft 
zum Beispiel Gebäudefassaden, Denkmä-
ler und andere Gegenstände in der Öf-
fentlichkeit. Solche können trotzdem urhe-
berrechtlich geschützt sein (vergleiche § 2 
Abs. 1 Nr. 4 UrhG). Das Fotografieren bei-
spielsweise ist dann eine urheberrechtlich 
erhebliche Handlung, ebenso wie der Ab-
druck in einem Medium oder die Veröffent-
lichung im Internet. Oft sind Gebäude in der 
Berichterstattung als „Beiwerk“ anzutreffen, 
dann greift die Schranke des § 57 UrhG. Pa-
ragraph 59 des Urheberrechtsgesetzes er-
laubt darüber hinaus eine noch weiterge-
hende journalistische Nutzung, nämlich 
eine Abbildung sogar als „Hauptwerk“. Jour-
nalisten dürfen daher auch Beiträge ferti-
gen, die solche Werke aus der Perspektive 
eines Passanten wiedergeben – erlaubt ist 
ein Foto vom Gehweg aus, nicht jedoch aus 
einem Baum oder aus dem Nachbarhaus. 

Als unwesentliches Beiwerk einer Berichterstattung dürfen urheberrechtlich ge-
schützte Werke mit abgebildet werden

„Most wanted“: So oder ähnlich dürfen 
Gerichte auch heute noch fahnden
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Nur die „normale“ Ansicht ist öffentlich und 
nur insofern entfällt der urheberrechtliche 
Schutz.

Dauerhaft für die Öffentlichkeit be-
stimmte Werke können für die Berichter-
stattung genutzt werden. Der betreffende 
Gegenstand darf sich dabei nicht nur vor-
übergehend im allgemein zugänglichen 
Raum befinden. Ist ein Kunstwerk dauerhaft 
in die Öffentlichkeit gesetzt, unterfällt es der 
Schranke – beispielsweise ein Graffito. An-
ders, wenn das Kunstwerk nur vorüberge-
hend öffentlich ausgestellt wird – wie es bei 
der Verhüllung des Reichstages (Kunstpro-
jekt „Verhüllter Reichstag“ von Christo und 
Jeanne-Claude) für zwei Wochen der Fall 
war (BGH, Urteil vom 24. Januar 2002, Az. I 
ZR 102/99). Der verhüllte Reichstag war da-
mit urheberrechtlich geschützt. Weitere 
Details zur Panoramafreiheit können Sie 
der Ausgabe 1–16 des journalistenblatt ab 
Seite 22 entnehmen.

Fahndungsfotos dürfen Gerichte und Be-
hörden auch durch die Medien vervielfälti-
gen und verbreiten sowie online stellen las-
sen (§ 45 UrhG). Der Berechtigte an dem Bild 
kann diese Nutzung nicht untersagen. Ohne 
diese rechtliche Regelung läge andernfalls 
die rechtswidrige Nutzung eines Lichtbildes 
beziehungsweise Lichtbildwerkes vor.

Besondere Vorsicht bei der 
Abbildung von Minderjährigen

Das Urheberrecht wird zeitlich beschränkt 
gewährt – es erlischt im Normalfall 70 Jahre 
nach dem Tode des Urhebers (§ 64 UrhG). 
Bei mehreren Urhebern kommt es in der 
Regel auf den Längstlebenden an (verglei-
che § 65 UrhG). Bei anonymen oder pseu-
donymen Werken gelten Besonderheiten 
(vgl. § 66 UrhG), ebenso bei Werken, die mit 
Fortsetzungen geliefert werden (vgl. § 67 
UrhG). Auch bei der Berechnung dieser Frist 
sieht das Gesetz eine Besonderheit vor: 
Sie beginnt nicht bereits am Tag des To-
des des Urhebers, sondern erst mit Ablauf 
des Todesjahres (beziehungsweise entspre-
chend bei den abweichenden Fristen, § 69 
UrhG). Das Werk eines im Laufe des Jahres 
1945 verstorbenen Urhebers wird also zum 
1. 1. 2016 frei – nicht etwa bereits am sieb-
zigsten Todestag im Jahr 2015. Eben weil 
das Urheberrecht 70 Jahre nach dem Tod 
des Werkschöpfers erlischt, bestehen da-
ran keinerlei Urheberrechte mehr. Es wird 
damit „gemeinfrei“ und kann beliebig be-
nutzt werden. 

Ganz besondere Vorsicht ist geboten, 
wenn es um die Abbildung von Kindern 

geht. Grundsätzlich muss, wie bereits er-
wähnt, vor der Veröffentlichung eines Bil-
des die Zustimmung der abgebildeten Per-
son eingeholt werden, sofern die Person 
nicht lediglich fotografisches Beiwerk im 
Sinne des Paragraphen 23 Absatz 1 Num-
mer 2 KunsturheberGesetz (KUG) ist. Min-
derjährige können eine solche Zustimmung 
aufgrund ihrer mangelnden Geschäftsfä-
higkeit allerdings nicht wirksam erteilen. 
Die Eltern werden in den seltensten Fäl-
len der Veröffentlichung von Fotos zustim-
men, die ihre Sprösslinge zeigen. Verschär-
fend kommt hinzu, dass im Januar 2015 das 
49. Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbu-
ches in Kraft getreten ist, mit dem Kinder 
besser vor sexualisierter Gewalt geschützt 
werden sollen. So regelt nun § 201a StGB 
die „Verletzung des höchstpersönlichen Le-
bensbereichs durch Bildaufnahmen“. Unter 
Androhung von Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren oder Geldstrafe sind unter anderem 
verboten:
	� Das Herstellen sowie Übertragen von 

Bildaufnahmen einer Person aus einem 
geschützten Bereich.

	� Unbefugtes Herstellen/Übertragen 
von Bildaufnahmen, die die Hilflosig-
keit einer Person zur Schau stellen.

	� Zugänglichmachen von Bildaufnah-
men, die geeignet sind, dem Ansehen 
der abgebildeten Person erheblich zu 
schaden.

	� Das Herstellen oder Anbieten von Bild-
aufnahmen, die die Nacktheit einer an-
deren Person unter 18 Jahren zum Ge-
genstand hat, um die Aufnahmen einer 
dritten Person gegen Entgelt zu ver-
schaffen.

Außerdem ist es strafbar, sich solche Bild-
aufnahme selbst oder einer dritten Person 
gegen Entgelt zu verschaffen. Es mag Stim-
men geben, die nicht zu Unrecht bemän-
geln, dass die oben genannten Regelungen 
viel Raum für Auslegung durch Gerichte las-
sen oder gar Bildjournalisten kriminalisieren 
oder in ihrer Arbeit behindern.

Dabei stellt sich dann allerdings die 
Frage, zu welchen Zwecken die Kollegen sol-
che Bilder überhaupt anfertigen sollten und 
ob alles, was formaljuristisch eben noch zu-
lässig ist, auch getan werden muss.  Wer die 
aufgezeigten Regeln im Umgang mit Foto-
grafie beachtet, kann sich jedoch voll und 
ganz auf seine Arbeit konzentrieren.�

Olaf Kretzschmar ist der Spezialist für 
Medien- und Presserecht im Journalisten­
zentrum Deutschland. Er steht den  
Mitgliedern von DPV und bdfj auch 
innerhalb der kostenfreien Rechtsberatung 
für Fragen zur Verfügung.  
Der Journalist und Hausjustiziar führt eine 
eigene Kanzlei (www.kiel-recht.de)  
und verfasst im „Brennpunkt Recht“ 
regelmäßig Fachartikel.

Abbildungen, welche Menschen erheblich schaden können, dürfen nicht unbefugt 
veröffentlicht werden
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Das Auto  
im Steuerrecht 
VON RÜDIGER SCHAAR

Journalisten stehen oft vor der Frage, wie sie ein Auto steuerrechtlich 
beurteilen sollen, welches sie sowohl beruflich als auch privat nutzen. 
Die verschiedenen Möglichkeiten wollen wir nachfolgend darstellen.

Grundsätzlich gibt es folgende 
drei Möglichkeiten: 

1.	� Der Journalist ordnet das Fahrzeug 
dem Betriebsvermögen zu und ver-
steuert jeden Monat ein Prozent des 
Listenpreises.

2.	� Der Journalist ordnet das Fahrzeug 
dem Betriebsvermögen zu und führt 
ein Fahrtenbuch.

3.	� Der Journalist ordnet das Fahrzeug dem 
Privatvermögen zu und setzt betriebli-
che Fahrten mit pauschal 0,30 Euro je 
gefahrenem betrieblichen Kilometer 
an.

Ausschlaggebend für die Frage, inwieweit 
die Kosten als Betriebsausgaben berücksich-
tigt werden können, ist, ob das Auto zum 
notwendigen Betriebsvermögen, zum ge-
willkürten oder aber zum Privatvermögen 
gehört. Dem notwendigen Betriebsver-
mögen werden Wirtschaftsgüter zugeord-
net, die zu mehr als 50 Prozent beruflich ge-
nutzt werden. Insoweit müssen mehr als die 
Hälfte der Kilometer beruflich gefahren wor-
den sein. Liegt die Nutzung nur zwischen 10 
bis 50 Prozent, kann das Wirtschaftsgut dem 
Betriebsvermögen zugeordnet werden. Es 
handelt sich sodann um gewillkürtes Be-
triebsvermögen, soweit dies durch eine un-
missverständliche Dokumentation im Rah-
men der Buchhaltung dargelegt wird. Hierzu 
reicht es aus, wenn das Auto buchhalterisch 
dem Anlagevermögen zugeordnet wird. 

Alternative 1: 
Pkw im Betriebsvermögen  
und Ein-Prozent-Regelung

Sämtliche Kosten für den Pkw wie Benzin, 
Reparaturen, Abschreibung beziehungs-
weise Leasingrate können bei Zuordnung 
zum Betriebsvermögen als Betriebsausga-

ben geltend gemacht werden. Für die Pri-
vatnutzung muss jeden Monat ein Prozent 
des Brutto-Listenpreises am Tag der Erstzu-
lassung versteuert werden. Und dies auch, 
soweit ein gebrauchtes Auto gekauft wurde. 
In der Praxis wird es dabei häufig schwierig, 
von gebrauchten Pkw den ursprünglichen 
Bruttolistenpreis herauszufinden. 

Beispiel: Ein Journalist kauft ein ge-
brauchtes Auto für 20.000 Euro. Der ur-
sprüngliche Bruttolistenpreis am Tag der 
Erstzulassung betrug 40.000 Euro. Der Jour-
nalist hat monatlich 400 Euro (ein Prozent 
von 40.000) als Einnahmen zu versteuern. 

Gerade bei sehr hochwertigen, gebrauch-
ten Autos kann es vorkommen, dass die 
Versteuerung des Privatanteils genauso 
hoch beziehungsweise auch höher als die 
gesamten Pkw-Kosten im Jahr wäre. So-
dann würde man Abstand davon nehmen, 
das Auto dem Betriebsvermögen zuzuord-
nen und die Alternative 3 wählen. 

Beispiel: Ein Journalist kauft ein ge-
brauchtes Auto für 10.000 Euro. Der ur-
sprüngliche Bruttolistenpreis am Tag der 
Erstzulassung betrug vor 15 Jahren 75.000 
Euro. Der Journalist hat monatlich 750 Euro 
als Einnahmen zu versteuern. Seine tatsächli-
chen Kosten (Benzin, Abschreibung etc.) be-
trugen monatlich im Durchschnitt allerdings 
weniger als 750 Euro. Dem Journalisten ist zu 
raten, das Auto dem Privatvermögen zuzu-
ordnen und nur die beruflichen Fahrten mit 
0,30 Euro je Kilometer anzusetzen.

Alternative 2: 
Pkw im Betriebsvermögen  
und Fahrtenbuch

Handelt es sich um ein teures Auto, kann die 
Wahl des Fahrtenbuches vorteilhaft sein. Zu 
beachten ist allerdings, dass dies mit ent-
sprechendem Aufwand verbunden ist. Bei 

der Führung des Fahrtenbuches müssen fol-
gende Angaben gemacht werden: Datum, 
Reiseziel und Reiseroute, Kilometerstand am 
Anfang und am Ende der Fahrt, Reisezweck 
und Namen der Geschäftspartner. Das Fahr-
tenbuch wird vom Finanzamt nur akzeptiert, 
wenn es zeitnah erstellt wird und die Eintra-
gung im Nachhinein nicht abänderbar ist. 
Als Fahrtenbuch gilt dabei nur ein gebun-
denes Heft – eine Sammlung von Notizzet-
teln erkennt das Finanzamt genauso wenig 
an wie Excel-Tabellen. An dieser Stelle sei 
anzumerken, dass Betriebsprüfer im Rah-
men von Betriebsprüfungen das Fahrten-
buch sehr genau in Augenschein nehmen 
und versuchen, deren Echtheit abzuerken-
nen. So habe ich vereinzelt schon Betriebs-
prüfer erlebt, die fast schon beleidigt waren, 
dass sie keine Mängel feststellen konnten. 

Beispiel: Der Journalist führt ein ord-
nungsgemäßes Fahrtenbuch. Nach Ablauf 
des Jahres errechnet er, dass er das Auto zu 
10 Prozent privat genutzt hat. Die Pkw-Kos-
ten inklusive Abschreibung, Benzinkosten 
und Versicherungen betrugen 10.000 Euro. 
Der Journalist hat insoweit 1.000 Euro ge-
winnerhöhend zu versteuern. 

Alternative 3: 
Pkw im Privatvermögen –  
30 Cent je Kilometer

Der Journalist kann, soweit er das Auto im 
Privatvermögen hält, die betrieblichen Fahr-
ten mit 0,30 Euro je betrieblichem Kilometer 
berücksichtigen. Damit sind sodann aber 
alle Pkw-Kosten abgegolten. 

Beispiel: Der Journalist hat sich Auf-
zeichnungen gemacht, dass er seinen pri-
vaten Pkw beruflich mit 10 000 Kilome-
ter genutzt hat. Er kann im Rahmen seiner 
Steuererklärung insoweit 3 000 Euro (10 000 
Kilometer x 0,30 Euro) als Betriebsausgaben 
ansetzen. �
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stunden wie bei Festangestellten gibt es 
nicht. Freiberuflichkeit hat den Vorteil, dass 
man seine Zeit selbst einteilen kann. Men-
schen, die morgens noch nicht kreativ sind, 
beginnen einfach später mit der Arbeit. Wer 
am Nachmittag seine Kinder betreut, setzt 
sich dann eben noch einmal nachts an den 
Schreibtisch. Diese Flexibilität ist Fluch und 
Segen zugleich. Denn durch die oft ver-
teilten Arbeitszeiten und den finanziellen 
Druck der Selbständigkeit häuft sich schnell 
jede Menge Arbeitszeit an. Laut Statisti-
schem Bundesamt arbeiten Selbständige 
in Vollzeit im Schnitt knapp 49 Stunden pro 
Woche – und damit deutlich mehr als die 
meisten Arbeitnehmer.

Lohnt sich der Auftrag  
finanziell wirklich?

Umso wichtiger ist es für Selbständige, die 
Uhr im Blick zu behalten und die eigenen Ar-
beitszeiten zu dokumentieren. Entweder mit 
Stift und Zettel, mit einer einfachen Excel-Ta-
belle oder mit Hilfe von Zeiterfassungssoft-
ware, die es auch als Apps fürs Smartphone 
gibt. Vor allem bei mehreren Aufträgen, 
die parallel laufen, kann solch eine Soft-

Ich bin selbständig, arbeite also 
selbst und ständig. Diesen Spruch 
hat wahrscheinlich jeder schon 

einmal gehört, der seinen eigenen Be-
trieb führt. Und für viele Freiberufler in der 
Medienbranche liegt die Betonung vor al-
lem auf „ständig“: Tagsüber, abends, am 
Wochenende – immer läuft der Compu-
ter, immer gibt es noch etwas Dringendes 
zu erledigen. Feste Arbeitszeiten und Über-

Immer die Uhr im Blick
Zeitmanagement für Journalisten

An feste Bürozeiten müssen sich 
Freiberufler in der Regel nicht hal­
ten. Trotzdem sollten sie ihre Ar­
beitsstunden planen und doku­
mentieren. Das hilft nicht nur bei 
der Rechnungsstellung und der 
Kalkulation von Honoraren, son­
dern auch bei der Bewertung der 
eigenen Effizienz.

Wer keine festen Bürozeiten 
hat, sollte seine Arbeitszeit 
gut planen

Ob einfache  
Tabelle oder  
Zeiterfassungs-
software –  
Bürokratie kann 
der Kalkulation 
dienen
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ware beim Zuordnen der geleisteten Stun-
den zu den einzelnen Kunden hilfreich sein. 
Sie rechnet dann automatisch aus, wie viele 
Stunden für die einzelnen Projekte aufgelau-
fen sind. Das erleichtert am Ende die Abrech-
nung von Aufträgen, die auf Stundenbasis 
bezahlt werden. Doch auch die Arbeitszeit 
von pauschal vergüteten Jobs sollte doku-
mentiert werden. Nur so lässt sich am Ende 
ausrechnen, ob sich der Auftrag finanziell 
gelohnt hat. Denn gerade bei Aufträgen mit 

ter dem Aspekt der Effizienz betrachten: 
Habe ich meine Arbeit mit möglichst ge-
ringem Zeitaufwand erledigt? Und wenn 
nicht: Wofür ist unnötig Arbeitszeit drauf-
gegangen? Jeder kennt die Gefahr sich 
zu verzetteln. Hier hilft es, sich vorab klare 
Ziele zu setzen und immer wieder zu prü-
fen, ob die aufgelaufenen Arbeitsstunden 
wirklich notwendig waren, um diese Ziele 
zu erreichen. Denn wer seine Selbständig-
keit zielführend und effizient gestaltet, dem 
bleibt unterm Strich mehr Freizeit. �

zunächst unklarem Arbeitsumfang stellt sich 
hinterher oft heraus, dass das Pauschalhono-
rar zu gering angesetzt war. Wer hier seine 
Arbeitszeiten sauber dokumentiert hat, kann 
das Honorar eventuell noch einmal nachver-
handeln oder zumindest bei der Kalkulation 
des nächsten Auftrags auf belastbare – und 
nicht nur gefühlte – Erfahrungswerte zu-
rückgreifen.

Die eigene Arbeitsstundenstatistik soll-
ten selbständige Medienmacher auch un-

Ein Auftrag muss sich auch  
finanziell lohnen. Egal ob  
auf Stundenbasis oder als 
pauschal vergüteter Job

Wie kann ich meine Arbeit mit möglichst geringem Zeitaufwand erledigen?
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Mirjam Büttner ist freie Journalistin und  
arbeitet im Medienbüro Hamburg – einer 
kirchlichen Aus- und Weiterbildungsein­
richtung für Print, Radio, TV und Online, 
die seit über 20 Jahren besteht. Beim 
Journalistenzentrum Deutschland steht sie 
den Mitgliedern von DPV und bdfj über die 
Journalistenberatung gerne zur Verfügung.
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Wenn das zu versteuernde Jah-
reseinkommen bei der letz-
ten Steuererk lärung die 

20.000-Euro-Grenze nicht überschritten hat, 
darf man auch als Selbständiger die soge-
nannte „Bildungsprämie“ in Anspruch neh-
men. Das ist ein deutschlandweites Förder-

programm für Geringverdiener, finanziert 
aus Mitteln des Bundes und des Europäi-
schen Sozialfonds. Der Staat möchte damit 
auch Menschen mit kleinerem Einkommen 
die Möglichkeit geben, sich weiterzubilden. 
So mancher freiberuflicher Journalist kann 
davon profitieren.

Mit einem Gutschein der Bildungsprä-
mie darf die Weiterbildung bis zu 1.000 
Euro kosten – der Staat übernimmt dann 
die Hälfte der Kursgebühren. Um den Gut-
schein zu erhalten, muss ein Termin bei der 
regional zuständigen Beratungsstelle ver-
einbart werden. Dort wird geprüft, ob die 
Voraussetzungen – wie etwa ein geringes 
Einkommen – erfüllt sind. Während des Be-
ratungsgesprächs wird außerdem ein Wei-
terbildungsziel festgelegt und auf dem Gut-
schein eingetragen. Alle Kurse, die dieses 
Ziel unterstützen, können besucht werden. 
Der Gutschein ist sechs Monate lang gültig 
und darf auch für mehrere Einzelkurse ein-
gesetzt werden – vorausgesetzt die Kosten 
übersteigen insgesamt nicht die 1.000 Euro. 
Die Weiterbildungseinrichtung, bei der der 
Gutschein eingelöst wird, ist frei wählbar. Al-

lerdings nehmen ihn nicht alle Anbieter an, 
da zusätzlicher Verwaltungsaufwand ent-
steht. Deshalb sollte vor der Anmeldung zu 
einer Weiterbildung geklärt werden, ob der 
Gutschein eingelöst werden kann. Ein Vor-
teil der Bildungsprämie ist, dass sich die Hür-
den für den Antragsteller in Grenzen halten. 
Außerdem muss jene Hälfte der Kursgebühr, 
die der Staat übernimmt, nicht vorgestreckt 
werden. Der Gutscheinbesitzer zahlt nur 
seinen eigenen Anteil.

Einige Bundesländer bieten  
eigene Förderprogramme

Neben der vom Bund ermöglichten Bil-
dungsprämie halten einige Bundesländer 
noch eigene Förderprogramme bereit, die 
auch Freiberufler in Anspruch nehmen kön-
nen. So gibt es zum Beispiel in Hamburg und 
Schleswig-Holstein den sogenannten Wei-
terbildungsbonus. Bremen vergibt im Rah-
men des Programms „Weiter mit Bildung 
und Beratung“ Weiterbildungsschecks. In 
Sachsen heißt das entsprechende Förder-
programm „Weiterbildungsscheck - betrieb-
lich“. Für die Förderungen gelten die Gesetze 
und Richtlinien der jeweiligen Länder. Mit 
den Zuschüssen werden kleine und mittel-
ständische Unternehmen unterstützt, inklu-
sive Selbstständige. In der Regel schließen 
sich die Programme gegenseitig aus. Das 
heißt, man kann nicht die Bildungsprämie 
und gleichzeitig ein Landesförderprogramm 
in Anspruch nehmen.

Weitere Informationen findet man un-
ter www.bildungspraemie.info. Einen über-
sichtlichen 12-seitigen Leitfaden mit dem 
Titel „Weiterbildung finanzieren“ hat die Stif-
tung Warentest veröffentlicht. Hier ist darge-
stellt, welche Förderungen Angestellte und 
Selbständige in Anspruch nehmen können. 
Näheres erfahren Sie auf www.test.de (Im 
Suchfeld die Begriffe „Weiterbildung finan-
zieren“ eingeben). �

Mirjam Büttner

Der digitale Wandel in den Me­
dienhäusern betrifft nahezu jeden 
Journalisten. Wer mit den vielfäl­
tigen Entwicklungen der Branche  
Schritt halten will, sollte hin und 
wieder etwas für die eigene Wei­
terbildung tun. Angestellte kön­
nen zum Beispiel Bildungsurlaub  
nehmen. Sie bekommen zum Teil 
betriebliche Schulungen ange­
boten oder dürfen ein gewisses 
Budget für Seminarbesuche aus­
geben. Freie Journalisten und 
Medienschaffende müssen ihre 
Weiterbildung dagegen generell 
selbst bezahlen. Doch auch für sie 
gibt es Unterstützung. 

Förderung für Freie
Weiterbildung

„Es gibt nur eins, was auf Dauer teurer ist als Bildung: keine Bildung“ 
(John F. Kennedy)
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Zwar hat sich die Bundesregierung 
die Vereinfachung des Besteue-
rungsverfahrens und die Eindäm-

mung der Papierflut auf die Fahnen geschrie-
ben. Will man aber in seiner Steuererklärung 
2017 Aufwendungen geltend machen, 
kommt man um das Sammeln der Belege 
über das Jahr nicht herum. Das Sammeln 
lohnt sich beispielsweise, wenn man sich 
Hilfe ins Haus holt. Ob für den Tapetenwech-
sel oder Schornsteinfegerrechnungen – im 
eigenen Haushalt getätigte Handwerkerleis-
tungen können in Höhe von 20 Prozent der 
Aufwendungen (höchstens mit Euro 1.200) 
von der tariflichen Einkommensteuer abge-
zogen werden. Haushaltsnahe Dienstleistun-
gen wie Pflegekosten oder Winterdienst auf 
dem Gehweg vor dem Haus können in Höhe 
von 20 Prozent der Aufwendungen, höchs-
tens jedoch mit Euro 4.000 geltend gemacht 
werden. Vorausgesetzt, eine Rechnung liegt 
vor und die Zahlung erfolgte auf ein Bank-
konto des Handwerkers beziehungsweise 
des Dienstleisters. Das genaue Hinschauen 
lohnt auch bei über das Jahr anfallenden 
Krankheitskosten. Die Besonderheit hier: Au-
ßergewöhnliche Belastungen erfordern das 
Überschreiten der sogenannten Zumutbar-
keitsgrenze. Sie ist unter anderem abhängig 
von der Zahl der Kinder und dem Gesamtbe-
trag der Einkünfte. Planbare Ausgaben soll-
ten möglichst in einem Kalenderjahr gezahlt 

Für die Ausgabe der exklusiven 
PressCreditCard gelten ab sofort 
einige Neuerungen:

	� Das Antragsverfahren ist vereinfacht 
worden, es werden weniger Daten ab-
gefragt. Die Eingabevereinfachung dient 
den DPV und bdfj-Mitgliedern sowie der 
herausgebenden Bank zur Fehlervermei-
dung und besseren Übersichtlichkeit.

	� Das Antragsformular ist für das Mitglied 
sowie den Partner verwendbar.

	� Das Feld „Mitgliedsnummer“ ist optional. 
Füllt das Mitglied dies aus, wird die Num-
mer auf der Kreditkarte unterhalb des 
Namens aufgebracht. Lässt er das Feld 
leer, wird nur der Name aufgebracht. 
Bei Partnerkarten sollte dieses Feld nicht 
ausgefüllt werden.

werden. Je höher die entstandenen Kosten, 
umso eher wird die Grenze überschritten. 

Noch ein Tipp für  
angestellte Journalisten

Sollen sich Aufwendungen wie Werbungs-, 
Krankheitskosten oder Sonderausgaben be-
reits beim monatlichen Netto positiv be-
merkbar machen, kann ein Freibetrag beim 
Wohnsitzfinanzamt beantragt werden. Das 
ist seit dem 01.01.2016 auch für zwei Jahre 
möglich. Bei einem ab dem 01.01.2017 ge-
stellten Antrag wären dann die Freibeträge 

	� Umlaute beim Namen sind jetzt mög-
lich. Ebenso ein Grad wie „Dr.“, sofern 
dieser aus der Schufa-Auskunft her-
vorgeht. Falls der Grad/Titel nicht dort 
verzeichnet ist, muss ein Nachweis an 
service@advanzia.com als PDF-Datei 
zwecks Aufnahme geschickt werden.

	� Im Feld „Mobilrufnummer“ kann, sofern 
keine Mobilnummer vorhanden ist, die 
Festnetznummer eingegeben werden.

	� Generell nimmt die herausgebende 
Advanzia Bank nur noch Anträge ent-
gegen, welche eine E-Mail-Adresse ent-
halten. Sofern ein Inhaber der PressCre-
ditCard seine Rechnung dann per Post 
wünscht, kann er entweder im Call-
center anrufen und seine E-Mail-Ad-
resse löschen lassen oder eine E-Mail an 

bis Ende 2018 zu berücksichtigen. Die Wer-
bungskosten müssen über dem Pauschbe-
trag von Euro 1.000 und die Sonderausgaben 
über dem Pauschbetrag von Euro 36 liegen. 
Die darüber liegenden Aufwendungen wie-
derum müssen mit den anderen zu berück-
sichtigenden Aufwendungen in der Summe 
den Betrag von Euro 600 überschreiten. �

Dipl.-Kffr. Gabriele Krink leitet das 
Team, welches den Mitgliedern von DPV 
und bdfj im Rahmen der kostenfreien 
Steuerberatung kompetent zur Seite steht.

service@advanzia.com senden und 
seinen Wunsch äußern oder auf dem 
Online Banking Portal nach seiner Re-
gistrierung die E-Mail-Adresse wieder 
löschen.

	� Die Rechnung per E-Mail oder Post wird 
nach wie vor regelmäßig in den ersten 
drei bis vier Kalendertagen eines Mo-
nats versandt.

Alle weiteren Informationen zur Beantra-
gung der Kreditkarte für Journalisten finden 
Sie unter www.presscreditcard.de. �

Presse & Steuern: Geld sparen 2017

Medien & Geld: Verbesserungen in 2017

Damit unsere Mitglieder nicht zu viel Steuern zahlen,  
stehen wir ihnen mit kompetenter Beratung zur Seite

Bei jedem Ein- und Verkauf, bei jedem 
Tanken, bei jeder Honorar- und Gehalts-
zahlung hält das Finanzamt die Hand auf. 
Das Steuerrecht ist jedoch nicht nur all-
gegenwärtig, sondern unterliegt auch 
laufenden, umfangreichen Änderun-
gen. Deswegen bieten wir den Journa-
listen unserer Verbände die im Rahmen 
der Mitgliedschaft kostenfreie Steuer-
beratung. Sie verschafft einen Überblick 
und offeriert eine allgemeine Beratung 
sowie schnelle Orientierung bei Steuer-
fragen aus dem Aufgabenbereich Presse- 
& Medien in Deutschland. Die Beratung 

wird federführend durch Dipl.-Kffr. Gabri-
ele Krink durchgeführt, welche seit vielen 
Jahren als Steuerberaterin tätig ist. Die Tä-
tigkeits- und Interessenschwerpunkte ih-
rer Kanzlei liegen auf der Betreuung von 
freien Berufen und von Unternehmen der 
Medienwirtschaft. Der engagierte Bei-
stand für festangestellte Journalisten & 
Kommunikationsfachleute zählt eben-
falls zu den wesentlichen Aufgaben. Für 
weitere Informationen gehen Sie bitte auf 
www.journalistenvertretung.de oder 
wenden sich an die Bundesgeschäfts-
stelle.
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	� die aktuelle und frühere Anschriften 
(weil auch das „Umzugsverhalten“ kre-
ditrelevant ist)

	� Kredit- und Leasingverträge mit Betrag 
und Laufzeit

	� Eröffnung von Konten
	� ausgegebene Kreditkarten
	� Einrichtung eines Telekommunikations-

kontos (Laufzeitverträge)
	� Kundenkonten des (Versand-)Handels.

Diese Daten kennt man in aller Regel selbst. 
Für die Bank sind darüber hinaus aber vor 
allem andere Informationen interessant: 
	� Abweichendes Zahlungsverhalten: 

Wurden in der Vergangenheit be-
stimmte fällige Forderungen nicht oder 
zu spät beglichen?

	� Angaben aus öffentlichen Verzeich-
nissen, wie z. B. eine Eidesstattliche 
Versicherung, die Beantragung oder 
Veröffentlichung eines privaten Insol-
venzverfahrens.

Aber auch Konditionsanfragen, um einen 
Kredit zu erhalten, werden gespeichert und 
sind für spätere Kreditgeber einsehbar.

Wer als Gründer einen Kredit 
beantragen will, wird vom 
Geldinstitut auf seine „Kre-

ditwürdigkeit“ geprüft. Dazu braucht die 
Bank Daten über den Antragsteller, um des-
sen bisheriges Zahlungsverhalten beurtei-
len zu können. Die SCHUFA stellt diese Da-
ten den Kreditinstituten und allen Personen 
zur Verfügung, die ein berechtigtes Inte-
resse haben (z. B. Vermietern). Neben dem 
Namen und dem Geburtsdatum sind das 

Die eigene Schufa-Auskunft –
wissen, wo man steht

Wer ein Büro anmietet, eine Kredit­
karte oder eine neue Bankver­
bindung benötigt oder einen 
Kredit beantragen will, kommt um 
die SCHUFA, die Schutzgemein­
schaft für allgemeine Kreditsiche­
rung, nicht herum. Was viele nicht 
wissen: Einmal im Jahr kann jeder 
kostenlos eine Übersicht der Daten 
anfordern, die bei der SCHUFA 
über ihn gespeichert sind.

Ständige Lastschriftrückgaben 
gefährten die Bonität 

Fo
to

 o
be

n:
 B

jo
er

n 
W

yl
ez

ic
h

Fo
to

: P
ho

to
gr

ap
hy

By
M

K

34 Journalistenblatt 1|2017



Diese Informationen werden nur eine 
bestimmte Zeit gespeichert. So werden An-
fragen für Finanzprodukte nach einem Jahr 
gelöscht, abgezahlte Kredite nach drei Jah-
ren nach dem Jahr der Rückzahlung ebenso 
wie Eidesstattliche Versicherungen.

Möglichst keine  
Lastschriftrückgaben

Aus der Gründungsberatungspraxis weiß 
ich, dass insbesondere Lastschriftrückga-
ben zu Problemen bei der Kreditvergabe 
führen können. Gerade jüngere Gründer, 
die einen Mobilfunkvertrag abschließen 
und diesen bei Wechsel des Anbieters nicht 

tonist, um einen Kredit in Höhe von 10.000 
Euro oder mehr zu erhalten.

Wer also einen Kredit beantragen will, 
sollte sich zunächst selbst sein Zahlungsver-
halten noch einmal kritisch ansehen: Last-
schriftrückgaben, Mahnungen, nicht be-
zahlte Rechnungen - all das sollte innerhalb 
der letzten zwölf Monate möglichst nicht 
vorgekommen sein.

Einmal jährlich kostenlos:  
die Eigenauskunft

Um sicherzugehen, dass die Kreditwür-
digkeit ausreicht, kann einmal im Jahr eine 
sogenannte Eigenauskunft angefordert 
werden. Laut § 34 des Bundesdatenschutz-
gesetzes (BDSG) hat nämlich jede Person 
das Recht auf eine Auskunft über die bei ei-
nem Unternehmen (hier: die SCHUFA) ge-
speicherten Daten. Diese jährliche Auskunft 
muss per Formular auf Papier beantragt 
werden und man muss bis zu acht Wochen 
darauf warten – dafür ist sie auch kostenlos. 
Auf www.meineschufa.de kann man sich 
das entsprechende Formular downloaden. 
Wer die Schufa-Auskunft einmal jährlich be-
antragt, hat einen aktuellen Überblick über 
seine Kreditwürdigkeit. Damit können Jour-
nalisten ihre Chancen, Geld für ein Grün-
dungsvorhaben zu bekommen, vorab ein 
wenig realistischer einschätzen.�

korrekt kündigen, laufen in diese Falle: Eine 
bestehende Einzugsermächtigung wird zu-
rückgebucht, weil man der Meinung ist, 
diesen Vertrag nicht mehr erfüllen zu müs-
sen - oder aber das Konto weist eine nicht 
genügende Deckung auf, was ebenfalls zu 
einer Rückgabe der Lastschrift führen kann.

Wird diese Lastschriftrückgabe der 
SCHUFA gemeldet, führt das automatisch 
zu einem (negativen) Eintrag und senkt 
die Kreditwürdigkeit des Schuldners. Da-
bei spielt die Höhe des Betrages keine Rolle, 
im Gegenteil: Aus Sicht der Bank ist jemand, 
der die 29,90 Euro für einen Mobilfunkver-
trag nicht zahlen „kann“, kein sicherer Kan-

Geldgeber nutzen die Schutzge-
meinschaft für allgemeine Kredit-
sicherung  Foto: RikoBest

Wissen, was die Bank weiss: Was steht in meiner Schufa?

Walther Bruckschen (Jahrgang 1961), 
Diplom-Kaufmann und Unternehmensbe­
rater, besitzt langjährige Erfahrungen als 
Chefredakteur von Fachzeitschriften und 
ist als freiberuflicher Journalist, Agentur­
gründer und Geschäftsführer sowie PR- 
und Marketingberater tätig. Als Q-plus-
zertifizierter Gründungsberater ist er in der 
Beraterbörse der KfW gelistet und hat sich 
auf Gründer- und Führungskräftecoaching 
in der Medienbranche spezialisiert. 
Er betreut seit Januar 2013 federführend 
die Existenzgründungsberatung des 
Journalistenzentrum Deutschland.
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Aber was hat das alles mit Europa 
zu tun? Und mit einem Index?
Sehr viel. Um nicht zu sagen: Alles! 

Woher weiß Ihr Kühlschrank eigentlich, wel-
cher Laden mit Lieferservice in der Nähe ist, 
welcher davon die gewünschte Milch im An-
gebot hat und zu welchem Preis? Woran er-
kennt Ihr Wagen, dass Sie auf dem Weg zur 
Arbeit sind und bereits über einen Kilometer 
von zu Hause entfernt? Und woher hat Ihr 
Smartphone die Information über den Stau?

Die Antwort lautet: Nicht aus dem Inter-
net, sondern aus Suchmaschinen. Oder ge-
nauer: aus dem, was eine Suchmaschine im 
Kern ist – eine Datenbank, ein Index.

Stellen Sie sich vor, Sie wollen selber on-
line Milch kaufen. Sie könnten sich dafür die 
Webadressen von allen Läden in der Nähe 
selbst besorgen, sie dann direkt aufrufen 
und bekämen so Ihre Infos ohne Umwege 
von den Milchläden. Wahrscheinlich aber 
werden Sie die Läden und deren Webad-
ressen einfach googeln. Und dann bekom-
men Sie Ihre Infos eben nicht aus dem Inter-
net, sondern von – Google.

Suchmaschinen sind  
Machtinstrumente

Jeder nutzt Suchmaschinen, jeden Tag. Da-
bei hat Google derzeit ein Quasi-Mono-
pol: Etwa 95 Prozent aller Websuchen aus 
Deutschland gehen dort hin.

Suchmaschinen importieren und ex-
portieren Daten. Der Datenimport: Das 
Netz wird permanent durchsucht. Die Pro-
gramme der Suchmaschinen (Robots, kurz: 
Bots) folgen Links auf Webseiten, die sie 
schon kennen, um neue Seiten zu finden 
(Crawling). Ebenso prüfen sie, ob die schon 
bekannten Seiten aktualisiert wurden. Die 
gefundenen Seiten werden analysiert (Par-

Eines schönen Morgens gießen 
Sie den letzten Rest Milch in Ihre 
Müslischale, aber Ihr Kühlschrank 

wird im Lauf des Tages neue bestellen. 
Selbstverständlich wird er vorher prüfen, in 
welchem Laden mit Lieferservice Ihre be-
vorzugte „tagesfrische Vollmilch, traditi-
onell hergestellt“ (nicht diese angeblich 
länger haltbare) am günstigsten zu bekom-
men ist.

Wenn Sie dann sorglos in den Wagen 
steigen, um zur Arbeit zu fahren, wird Ihr 
Auto das Ihrem Smart Home melden, so-
bald Sie einen Kilometer gefahren sind, da-
mit das kluge Häuschen die Heizung etwas 
herunterschalten kann. Wozu eine leere 
Bude warm halten?

Auf dem Weg zur Arbeit meldet sich 
Ihr Smartphone und weist darauf hin, dass 
die Fahrt wegen einer Baustelle heute eine 
Viertelstunde länger dauern wird. Das hat es 
auch schon in Ihren Outlook-Kalender ein-
getragen, damit die Kollegen wissen, dass 
das erste Meeting etwas später startet. Ihr 
schickes Smartphone weiß anhand Ihres Be-
wegungsprofils und des Wochentages näm-
lich schon längst, dass Sie gerade ins Büro 
fahren. Sie können also ganz entspannt blei-
ben. Es ist alles geregelt.

Soweit die Vision, von der man im-
mer wieder hört: Brave New World. Will-
kommen im Internet der Dinge (Internet of 
Things, IoT). Es gehört nur wenig Fantasie 
dazu, sich vorzustellen, wie erfreut professi-
onelle Hacker über solche Zukunftsvisionen 
sind. Chinesische Computerspezis scharren 
schon mit den Tastaturen, um Ihren Kühl-
schrank umzuprogrammieren, so dass der 
statt Milch auf einmal irgendeinen Soja-Reis-
Drink ordert. Oder allerfeinstes Milchpulver, 
made in China.

sing) und dann in eine Datenbank aufge-
nommen (Indexing).

Die so erstellte Datenbank können die 
Nutzer durchsuchen – also nicht das Inter-
net selbst, sondern eine Datenbank, eben 
den Index, den eine Suchmaschine vorher 
aufgebaut hat.

Sobald man ein Suchwort eingibt, be-
ginnt der Datenexport: Die Suchmaschine 
schaut, in welchen Dokumenten in ihrem 
Index das Suchwort vorkommt. Dabei kön-
nen bestimmte Inhalte ausgeschlossen wer-
den (Filtering). Die Menge an Treffern muss 
dann in eine Reihenfolge gebracht werden, 
wobei die wichtigsten Treffer vorn stehen 
sollen (Ranking).

In der Frage, welche die wichtigsten 
Suchergebnisse sind, steckt eine enorme 
Macht. Niemand kann genau prüfen, mit 
welchen Methoden eine Suchmaschine aus 
einer amorphen Menge von Treffern eine 
geordnete Liste erstellt und welche Fakto-
ren dabei eine Rolle spielen. Die Grundzüge 
sind bekannt, aber die Details sind wohlge-
hütete Geschäftsgeheimnisse.

Bei Suchmaschinen entscheiden nor-
malerweise Algorithmen, also Programme, 
wie die Ergebnisse angeordnet werden. Klar 
ist: Programme können nicht beurteilen, wie 
gut, wie wichtig, wie relevant eine Webseite 
ist – das kann nur der Nutzer selbst! Pro-
gramme fällen ihr Urteil nicht qualitativ, son-
dern quantitativ und statistisch.

Wer schon einmal „Pizza“ bei Google 
eingegeben hat, kennt das Phänomen: An 
der Spitze der Ergebnisse stehen Pizze-
rien und Lieferdienste aus der Nähe. Hinter 
diesem „Lokalisierungs“-Filter von Google 
steckt ein Servicegedanke: Wer nach Pizza 
schaut, will entweder in eine Pizzeria ge-
hen oder sich eine Pizza liefern lassen. Also 

Europa will technologisch führend werden. 

Aber es ist blind!
VON ALBRECHT UDE

Wir erleben den Übergang in die digitale Welt. Immer mehr hängt von digitalen Daten und „Bitstream“ ab. 
Kein modernes Auto fährt ohne Computer, die meisten davon sind mit dem Internet oder durch das Inter-
net verbunden. Digitale Häuser (Smart Homes) werden schon beworben, vom berüchtigten Kühlschrank, 
der eigenständig neue Milch bestellt, ganz zu schweigen.
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sind entsprechend nahe gelegene Ange-
bote sinnvoll. Über die Qualität der Pizza auf 
dem Teller sagt all das gar nicht aus.

Und es sind nicht immer nur Pro-
gramme, die die Ergebnisse anordnen: Es 
wird auch bewusst und zielgerichtet in die 
Treffermengen eingegriffen: Wenn Sie bei 
Google „Bettina Wulff“ eingeben, wird Ihnen 
die Suchmaschine nicht mehr „Escort“ oder 

„Prostituierte“ als mögliche Suchabfrage vor-
schlagen. Wegen des in niedersächsischen 
CDU-Kreisen gestreuten Gerüchts, sie habe 
während ihres Studiums im Rotlichtmilieu 
als Begleitdame gearbeitet, suchten so viele 
Nutzer bei Google danach, dass das Such-
wort in der Autocomplete-Vorschlagsliste 
auftauchte – dagegen hat die ehemalige 
Präsidentengattin erfolgreich prozessiert. 
Belege für diese angebliche Nebentätigkeit 
hat es nie gegeben.

Das „digitale Vergessen“ ist ähnlich. 
Ein Straftäter, der seine Strafe abgesessen 
hat und wieder seinen Platz in der Gesell-
schaft sucht, ist konfrontiert mit online ver-
fügbaren alten Zeitungsberichten über 
seine Tat und den Prozess. Dagegen kann 

er nichts tun, die Medienberichte stimmen 
ja. Nur sind diese heute eben durch die In-
dizes der Suchmaschinen auch nach Jahren 
noch mit einem Mausklick verfügbar – wer 
durchsucht schon die Archive von Medien? 
Deswegen kann er nach geltendem Recht 
Google und Bing verdonnern, diese Berichte 
nicht mehr auszugeben. Dieses Detail ist 
wichtig: Es werden nicht die Webseiten ent-
fernt, auf denen die relevanten Informati-
onen stehen. Lediglich die Suchmaschi-
nen dürfen bestimmte Inhalte ihres Index 

nicht mehr exportieren! Es wird nicht die In-
formation an sich gelöscht, sondern ledig-
lich der Verweis darauf in Suchmaschinen. 
Deutlicher kann man die Macht der Such-
maschinen kaum zeigen: Was die nicht ken-
nen (oder nennen), ist zwar da, wird aber 
nicht beachtet. Damit ist es subjektiv nicht 
mehr existent.

Ein weiteres Beispiel: Geben Sie bei 
Google Deutschland die US-amerikanische 
Neonazi-Organisation Stormfront ein, Motto 

„White Pride, World Wide“. Deren Homepage 
werden Sie nicht finden. Google.de darf 
den Link wegen einer amtlichen Verfügung 
nicht anzeigen. Geben Sie die Zeichenkette 
bei der internationalen Version Google.com 
ein, erscheint der Link auf Platz eins der Er-
gebnisse. Auch hier: Die in den USA gehos-
teten Seiten von Stormfront sind nicht ge-
löscht, so weit reicht die Macht deutscher 
Behörden nicht, aber – der Link aus den 
deutschen Google-Seiten ist entfernt, also 
werden die meisten Nutzer aus Deutschland 
die Seiten nicht mehr finden.

Kurzum: Es gibt händische Eingriffe in die 
Ergebnismengen von Google (und anderen 

Die USA, Russland und die VR China sind Machtzentren dieser Welt. Yandex und Baidu sind privatrechtliche Firmen,  
ebenso wie Google und Microsoft, aber Russland und die VR China haben ein klares Interesse an eigenen Suchmaschinen 
in ihrem Land. Warum gibt es in der EU keinen solchen Index?  Foto: Bernd Lammel

 Es werden nicht die Web- 
 seiten entfernt, auf denen 
 die relevanten Informationen 
 stehen. Lediglich die 
 Suchmaschinen dürfen 
 bestimmte Inhalte ihres Index 
 nicht mehr exportieren! 



Im Februar des gleichen Jahres wurde 
die Autonomiefrage auf einer Konferenz 
über Suchmaschinen in Hamburg erstmals 
öffentlich thematisiert: die Frage nach der 
Macht im Zeitalter von Überwachung und 
Manipulation. Breit diskutiert wurde der Of-
fene Web-Index (OWI) als Mittel, das das Mo-
nopol von Google (in Deutschland) und den 
vier Suchmaschinen Baidu, Bing, Google 
und Yandex weltweit brechen könnte. Kon-
ferenzteilnehmer aus Wissenschaft und 
Wirtschaft publizierten einen Aufruf „Europa 
braucht einen Offenen Web-Index“.

Die Grundidee: In Europa soll mit öf-
fentlichem Geld ein weiterer Index entste-
hen, der das Internet abbildet. Eine Daten-
bank, die alle erreichbaren Dokumente des 
Internets recherchierbar macht. Der Clou da-
bei: Der Open Web Index soll offen sein. Das 
sind die bisherigen Suchmaschinen nämlich 

nicht. Wer im Index von Google recherchie-
ren will, muss die Suchseite von Google kon-
sultieren. Wer Baidu verwenden will, muss 
Baidu.com aufrufen – und sich auf einer chi-
nesischen Suchseite orientieren.

Die Suchmaschinen nutzen ihre Indi-
zes exklusiv, sie lassen niemand an ihre ge-
sammelten Daten ran. Für Konzerne ist das 
ein normales Verhalten. Es muss aber nicht 
so sein.

Die Initiative des Open Web Index (OWI) 
will das anders machen: eine Datenbank, 
viele Suchmaschinen. Eine europäische Da-
tenbank wird erstellt, die möglichst vollstän-
dig und aktuell das Internet abbildet. Aber 
die Werkzeuge, die Suchmasken, die man 
braucht, um diesen Index zu durchsuchen, 
kann jeder programmieren. Deswegen auch 
der Name „Offener“ Web-Index.

Derzeit scheitern viele gute Ideen für 
neue Suchmaschinen am Markt. Die Tech-

Suchmaschinen), also Filter, Blacklists. Gibt es 
die nur nach gerichtlichen Entscheiden?

Wettbewerber von Diensten, die auch 
Google anbietet, mutmaßen schon lange, 
dass die Suchmaschine sie durch bewusst 
gesteuerte Eingriffe in die Präsentation der 
Ergebnisse benachteiligt. Ein Wettbewerbs-
verfahren der EU gegen Google läuft. Wer in 
den Ergebnismengen von Google erst auf 
Seite 13 auftaucht, ist faktisch nicht mehr 
präsent, denn wer klickt schon bis dahin?

Es liegt auf der Hand, welche Macht in 
dieser Form der Präsentation von Sucher-
gebnissen liegt. Egal, welche Auswahlkrite-
rien gelten, sie sind immer auch Willkür.

Wo ist Europa? Europa ist Here!
Das Problem: Der Betrieb solch einer Daten-
bank ist sehr teuer. Geschätzt gibt Google 
für den Datenimport und die Pflege seines 
Index 500 Millionen US Dollar aus – pro Jahr. 
Da wundert es nicht, dass es derzeit welt-
weit nur vier große Indizes gibt, die einen 
nennenswerten Teil des Internets abbilden: 
Google (USA), Bing (von Microsoft, USA) so-
wie Yandex (Russland) und Baidu (VR China).

Es ist klar erkennbar, dass diese Vertei-
lung kein Zufall ist, sondern auch politische 
Gründe hat. Die USA, Russland und die VR 
China sind Machtzentren dieser Welt. Yan-
dex und Baidu sind privatrechtliche Firmen, 
ebenso wie Google und Microsoft, aber 
Russland und die VR China haben ein kla-
res Interesse an eigenen Suchmaschinen in 
ihrem Land. 

Aber warum gibt es in der EU keinen sol-
chen Index? Technisch wäre das nur der Auf-
bau und Betrieb einer Datenbank, ganz tri-
vial. Aber worum es inhaltlich geht, das ist 
der (ungefilterte) Zugang zu Informationen. 
Wie oben gezeigt, laufen Filter bei den US-
amerikanischen Indizes Google und Bing. 
Selbstverständlich filtert auch der russische 
Index Yandex, und der VR-chinesische Baidu 
erst recht (suchen Sie da mal nach „Tianan-
men“)! Für Europa bedeutet das: Wir bekom-
men nur gefilterte Informationen. Wir kön-
nen lediglich auswählen, welcher von vier 
derzeitigen Filtern läuft. Wollen wir das?

Technisch geht es um eine Datenbank, 
inhaltlich um den Zugang zu Informatio-
nen. Aber politisch bedeutet es Autonomie.

Im August 2015 haben die deutschen 
Hersteller Audi, BMW und Daimler für 2,8 
Milliarden Euro den Kartendienst Here von 
Nokia gekauft. Sie wollen für ihre Fahrzeuge 
unabhängig von anderen Kartendiensten 
(etwa Bing oder Google) sein. Sie wollen Au-
tonomie.

nik funktioniert, aber welche Daten durch-
sucht man damit? Mit dem OWI wäre eine 
relevante Datenmenge vorhanden, die mit 
der neuen Technik durchsucht werden kann. 
Damit wäre die Basis für kreative, neue Such-
maschinen gelegt. Das wäre echte Vielfalt 
und Autonomie der Information.

Außerdem kann man mit einem Index 
mehr machen, als nur eine oder viele Such-
maschinen zu betreiben. Dr. Sander-Beuer-
mann, Chef des SuMA e. V. – Verein für freien 
Wissenszugang und einer der Initiatoren des 
Aufrufs, erklärt: „Kartendienste können Orte 
mit Daten aus dem OWI anreichern. Kon-
kret: Städtenamen, Hotels, Restaurants, Ge-
schäfte, Sehenswürdigkeiten können auf 
Klick des Nutzers aus dem OWI in die Kar-
ten integriert werden.“

Kartendienste werden erst spannend 
durch weitere Informationen: Wenn man 
eben nicht nur die Straßen sehen kann, 
sondern auch die Sehenswürdigkeiten, 
Restaurants, Hotels oder, ganz banal, die 
Tankstellen. Eine sinnvolle Frage an ein Na-
vigationsgerät lautet ja: Wo gibt es in der 
Nähe (der Reichweite der Tankfüllung) das 
billigste Benzin? Die Antwort kommt selbst-
verständlich nicht von den GPS-Satelliten, 
sondern aus einem Index, der die Daten aus 
dem Netz aufbereitet und maschinell durch-
suchbar macht. 

Soweit nur ein Beispiel, das auf der Hand 
liegt. Unzählige weitere sind denkbar, sie 
funktionieren aber nur, wenn der Zugriff auf 
die Daten eines Index frei ist.

Ebenso ist die Vorhersage von Trends 
anhand der abgefragten Daten denk-
bar – Google macht das unter dem Namen 
Flu trends schon mit Grippewellen.

Ein offener Web-Index, eine neue und 
offene Basis für gänzlich neue Internet-
dienste, die es nicht geben wird, solange vier 
große Konzerne über die Daten bestimmen. 
So heißt es in dem Aufruf: „Wir wollen keine 
staatliche Förderung einer weiteren Such-
maschine – wir wollen, dass Innovationen 
in der Wirtschaft und in der Zivilgesellschaft 
durch die Verfügbarmachung von durch-
suchbaren Web-Daten ermöglicht werden!“

Diese Forderung ist richtig und wichtig. 
Wenn Europa technologisch führend wer-
den will, wie das im Programm „Europa 2020“ 
festgeschrieben ist, dann muss es vor allem 
für eine innovationsfördernde Infrastruktur 
sorgen. Frei verfügbare, nutzbare Daten zäh-
len zweifellos dazu.�

Der Aufruf „Europa braucht einen Offenen 
Web-Index“ im Netz: openwebindex.eu

 „Wir wollen keine staatliche 
 Förderung einer weiteren 
 Suchmaschine – wir wollen, 
 dass Innovationen in der 
 Wirtschaft und in der 
 Zivilgesellschaft durch die 
 Verfügbarmachung von 
 durchsuchbaren Web-Daten 
 ermöglicht werden!“ 
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Februar 2017
Treffen mit Fachgruppenleitern

Vorstandsmitglieder und Fachgruppenleiter 
treffen sich in Frankfurt, um die ehrenamtliche 
Tätigkeit in den Verbänden weiter zu entwickeln. 
Dabei wird diskutiert, wie die Arbeit der Ehren-
amtlichen im Sinne der Journalistenlandschaft 
in Deutschland besser ausgestattet und unter-
stützt werden kann. DPV und bdfj pflegen eine 
langfristige Bindung gegenüber denjenigen Mit-
gliedern, die sich gemeinsam für die Interessen 
von Journalisten engagieren.

Internationale Journalistenschule
Vertreter der Journalistenverbände DPV und 

bdfj treffen sich in Frankfurt mit Vertretern ei-
nes internationalen Konsortiums. Dabei wird die 
Entwicklung einer Journalistenschule in Südost-
asien erörtert und konkrete Maßnahmen zur Auf-
stellung der Institution beschlossen. Das Ger-
man-European Institute of Journalism steht der 
Gründung von Journalistenschulen als Sekurität 
dort zur Seite, wo aufgrund der wirtschaftlichen, 
sozialen oder politischen Standards ein erhöhter 
Bedarf an Aus-, Fort- und Weiterbildung herrscht.

Januar 2017
Relaunch des DPV-Webauftritts

Nach zehn Jahren erhält der Webauftritt des 
DPV nicht nur ein optisches Facelifting, welches 
eine bessere und übersichtlichere Nutzerbedie-
nung ermöglicht. Er zieht mit seinem Redak
tionssystem von Redaxo zu Typo3 um. Dieses 
ermöglicht eine verbandsübergreifende Kon-
figuration der Daten für Termine, Kampagnen 
und den Informationen zum Engagement. Das 
responsive Layout optimiert die Internetseiten 
für die Benutzung auf Desktop-PC, Tablet und 
Smartphone.

Presseball Berlin zugunsten notleidender 
Journalisten

Der Presseball Berlin wurde im Jahr 1872 als 
Wohltätigkeitsveranstaltung zugunsten notlei-
dender Journalisten ins Leben gerufen. Er zählt 
zu den schönsten und wichtigsten Begegnungs-
plattformen für Persönlichkeiten aus der interna-
tionalen Medienwelt sowie relevanten Exponen-
ten aus Wirtschaft, Kultur, Politik, PR, Werbung 
und Kommunikation. Gleichzeitig ist der Pres-
seball auch ein Ball der Interkulturalität, Künst-
ler und Schriftsteller, die diesem Abend das be-
sondere Flair verleihen. In seiner Eröffnungsrede 
mahnt der Chefredakteur von Charlie Hebdo, 
Gérard Biard, nachdrücklich die Meinung- und 
Pressefreiheit auch in den europäischen Ländern 
an. DPV und bdfj unterstützen die Benefiz-Veran-
staltung als Kooperationspartner.

Dezember 2016
Gericht untersagt dem Deutschen 
Journalistenverband (DJV) irreführende 
Behauptungen

Das Landgericht Hamburg verurteilt den 
Deutschen Journalistenverband (DJV) dazu, in 
Zukunft öffentlich nicht mehr zu behaupten, 
dass „der“ Presseausweis nur von jenen Ausstel-
lern an hauptberuflich tätige Journalisten ausge-
geben wird, mit denen der DJV kooperiert. Auch 
ist die Gewerkschaft DJV in dieser Sache gegen-
über dem DPV Deutscher Presse Verband – Ver-
band für Journalisten schadensersatzpflichtig. 
Der DJV zog seine Berufung gegen das Urteil vor 
dem Oberlandesgericht Hamburg jüngst zurück. 
Damit ist die Entscheidung rechtskräftig gewor-
den. „Gerade Journalisten sollte eine uneinge-
schränkte Wahl ihres Berufsverbands im Sinne ei-
ner demokratischen Pluralität erlaubt sein“, sagte 
Christian Laufkötter, Pressesprecher des Journa-
listenzentrum Deutschland. „Durch dieses Ge-
richtsurteil bestätigt sich erneut, dass sich der 
seit knapp drei Jahrzehnten bestehende DPV als 
drittgrößter Berufsverband für hauptberuflich tä-
tige Journalisten etabliert hat.“

Unterstützung für die Redaktion  
von Cumhuriyet

Nur wenige Tage vor seiner Verhaftung 
sprachen Vorstandsmitglieder des Journalisten-
zentrum Deutschland mit dem Herausgeber der 
Zeitung Cumhuriyet. Der Kolumnist Kadri Gür-
sel äußerte seine Befürchtungen hinsichtlich ei-
ner anhaltenden willkürlichen Behandlung der 
Presse in der Türkei, kurz darauf wurde er ver-
haftet. DPV und bdfj stehen für eine uneinge-
schränkte Presse- und Meinungsfreiheit und bit-
ten alle Kollegen, Petitionen zur Freilassung der 
Redakteure der Cumhuriyet zu unterzeichnen.

Umfrage „Finanzbuchhaltung im 
Unternehmen und Institutionen im Kontext 
der Digitalisierung“

Studenten der Fachhochschule des Mittel-
stands Bielefeld erforschen, ob und warum Insti-
tutionen und Unternehmen bei der Buchhaltung 
weiterhin analog arbeiten, anstatt auf Automati-
sierungslösungen zu setzen, durch die Zeit und 
Kosten gespart werden könnten. Das Journalis-
tenzentrum Deutschland beteiligt sich an der 
Studie, um den wissenschaftlichen Erkenntnis-
gewinn im Sinne der Medienbranche zu fördern.

DPV und bdfj organisieren Journalisten
austausch

Die Berufsverbände des Journalistenzen-
trum Deutschland haben leitende Journalisten 
und Medienschaffende aus dem Iran eingela-
den, um ihnen das Verständnis für die Sichtweise 
deutscher Medien näher zu bringen. Dazu ste-
hen Besuche beim ZDF, bei der Berliner Zeitung 
sowie bei der Axel Springer Schule ebenso auf 
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dem Programm wie ein Informationsvortrag 
zum Stand der Presse- und Meinungsfreiheit im 
Berliner Büro von Reporter ohne Grenzen. Zum 
Abschluss des Journalistenaustausches findet 
eine Zusammenkunft in der Bundesgeschäfts-
stelle von DPV und bdfj mit anschließender Dis-
kussionsrunde statt.

Christian Laufkötter ist neuer Pressesprecher 
der Journalistenverbände DPV und bdfj

Neuer Pressesprecher der Journalistenver-
bände DPV und bdfj ist Christian Laufkötter. Der 
49-Jährige verstärkt das Team des Journalisten-
zentrum Deutschland. Laufkötter arbeitet seit 
1990 als Journalist für verschiedene Medien im 
Print- und Hörfunkbereich. Seit 2011 unterstützt 
er darüber hinaus als selbständiger Kommunika-
tionsberater Unternehmen und Vereine in allen 
Fragen rund um die Öffentlichkeitsarbeit. Zu sei-
nen Aufgabenschwerpunkten im Journalisten-
zentrum Deutschland gehören die Steuerung 
der Presseaktivitäten der beiden Journalisten-
verbände DPV und bdfj. Zusätzlich übernimmt 
er die Chefredaktion des verbandseigenen Ma-
gazins journalistenblatt.

November 2016
Freier Beruf – Nah am Menschen

Die Broschüre „Freier Beruf – Nah am Men-
schen“ erscheint, an welcher der DPV stellver-
tretend für die Berufsverbände des Journalis-
tenzentrum Deutschland mitgewirkt hat. Hier 
finden gesellschaftliche und politische Verant-
wortungsträger aus Deutschland und der EU In-
formationen zur Freiberuflichkeit. 

Definition, Zahlen, berufliche Bildung, ge-
sellschaftliche Prägung und Verantwortung, frei-
berufliche Leistungen oder Zukunftsentwick-
lung heißen einige der Stichwörter, welche auch 
für ein besseres Verständnis für die Bedürfnisse 
von freiberuflichen Journalisten werben.

Aktuelle Hinweise zum Engagement des 
Journalistenzentrum Deutschland finden  
Sie unter www.berufsvertretung.de
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